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V o r w o r t

sehr geehrte damen und herren,

in den vergangenen Jahren ist uns durch dramati-
sche Fälle von Kindesvernachlässigung und Kindes-
misshandlung immer wieder bewusst geworden, 
wie viele Kinder und Jugendliche hinter verschlosse-
nen türen furchtbare schicksale erleiden. vor dieser 
gewissheit dürfen wir uns nicht verschließen. 

deutlich spürbar ist aber auch, dass sich viele men-
schen, die berufl ich oder ehrenamtlich mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten, mehr denn je verant-
wortlich dafür fühlen, dass sie geborgen und ohne 
gewalt aufwachsen. Wenn Kinder und Jugendliche 
erleben, dass gerade die menschen, auf deren liebe 
und Fürsorge sie angewiesen sind, sich nicht mehr 
um sie kümmern, sie missachten, schlagen und 
demütigen, hat dies einschneidende Konsequenzen 
für ihre körperliche und seelische entwicklung. 

nicht alle Betroffenen fi nden die Kraft, sich mit ih-
rem schicksal jemandem anzuvertrauen. zu schwer 
wiegen oft der Konfl ikt und die scham, die eigene 
Familie bloßzustellen. Wenn Kinder und Jugendli-
che diesen mut fassen, sind es oft lehrerinnen und 
lehrer, sporttrainerinnen und sporttrainer oder 
auch leiterinnen und leiter eine Jugendgruppe, 
denen sie hinweise geben. 

manchmal sind es nicht nur hinweise, sondern 
konkrete Bitten um hilfe. 

immer stellen diese situationen menschen in ihren 
verschiedenen tätigkeitsfeldern vor große heraus-
forderungen und Fragen: Was sind nun die nächs-
ten schritte? Welche Pfl ichten habe ich? Wie ver-
halte ich mich den eltern gegenüber? Wen kann ich 
ansprechen und um hilfe bitten?

mit der vorliegenden handreichung wollen wir 
einen Beitrag leisten für mehr sicherheit im um-
gang mit diesen Fragen. denn betroffene Kinder 
und Jugendliche sind darauf angewiesen, dass die 
menschen, denen sie sich anvertrauen, in ihrem 
interesse handeln. Kinderschutz geht alle an!

dr. Kristina schröder

Bundesministerin für Familie, senioren, Frauen und Jugend

schirmherrin der initiative „Kinderschutz geht alle an!“
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Kinderschutz geht uns alle an. vernachlässigten 
oder misshandelten Kindern wirksam und rechtzei-
tig zu helfen, gehört nicht nur zum schutzauftrag 
der zuständigen Behörden und institutionen. ge-
fragt ist auch die aufmerksamkeit der gesellschaft, 
insbesondere diejenige derer, die im alltag mit Kin-
dern und Jugendlichen zu tun haben und auf diese 
Weise anzeichen erkennen können, die mögliche 
hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung geben.

einen engen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen 
haben vor allem Berufsgruppen und ehrenamtliche, 
die diese täglich oder regelmäßig betreuen. dies gilt 
vor allem für lehrer, erzieher1 sowie ehrenamtliche 
in der Kinder- und Jugendarbeit.2

die erfahrungen der vergangenen Jahre im Kinder-
schutz zeigen, dass sich die genannten gruppen 
nicht immer sicher sind, wie sie mögliche hinweise 
erkennen können oder deuten sollen. viele haben 
auch keine erfahrung darin, wie sie sich bei vermu-
teten Kindeswohlgefährdungen verhalten sollen, 
mit wem sie sich über die beobachteten einschät-
zungen austauschen können und wem gegenüber 
sie eine informationspflicht haben.

auf initiative der innenministerkonferenz wurde 
deshalb unter der Federführung der Polizeilichen 
Kriminalprävention der länder und des Bundes 
(ProPK) eine arbeitsgruppe von experten aus dem 
Bereich der Kultus ministerkonferenz, der Jugend- 

und Familien ministerkonferenz, der sozialminister-
konferenz, der sportministerkonferenz und des 
Bundesfamilienministeriums gebildet, die die vorlie-
gende Broschüre erarbeitet hat. 

die Broschüre verfolgt das ziel, in verständlicher spra-
che über die wesentlichen ursachen, erscheinungsfor-
men, hilfemöglichkeiten und rechtsgrundlagen von 
Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung zu 
informieren. sie will die handlungssicherheit von 
lehrern, erziehern und ehrenamtlichen in der Kin-
der- und Jugendarbeit im umgang mit Kindeswohl-
gefährdung stärken und hinweise auf unterstüt-
zungs angebote und Kooperationspartner geben. 

Kinderschutz 
  geht uns alle an

e i n l e i t u n G

1  Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden in der Broschüre nur die männli-
che Form verwendet. Die weibliche Form ist damit eingeschlossen.

2  Ist im Folgenden von Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugend arbeit die 
Rede, fallen darunter Sporttrainer/Übungsleiter, ehrenamt liche Mitarbeiter 
von Jugendhilfeeinrichtungen sowie Mitarbeiter der sonstigen Kinder- und Ju-
gendarbeit wie Mitarbeiter bei den Pfadfindern, in Jugendmusikvereinen oder 
in Kindertheaterclubs.
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spektakuläre Fälle von Kindesmisshandlung oder 
-vernachlässigung bewegen die Öffentlichkeit in be-
sonderem maße. sie weisen auf einen handlungs-
bedarf hin, der sich sowohl auf die Familien, die be-
teiligten organisationen als auch auf die gesellschaft 
als ganzes bezieht. 
empirischen studien zufolge wird in deutschland 
körperliche züchtigung durchaus noch als mittel der 
erziehung von Kindern toleriert. zu unterscheiden 
davon sind jedoch schwere körperliche eingriffe wie 
beispielsweise physische gewalt. allerdings gibt es 
angesichts der hohen dunkelziffer keine genauen 
zahlen zum ausmaß von Kindesmisshandlung und 
Kindesvernachlässigung. studien gehen davon aus, 
dass etwa 10 bis 15 Prozent aller eltern schwerwie-
gende und relativ häufige Körperstrafen bei ihren 
Kindern anwenden.3 

mädchen und Jungen werden ungefähr gleich häu-
fig opfer von Kindesmisshandlung und Kindesver-
nachlässigung. die gewalt der eltern in Form von 
körperlicher misshandlung oder vernachlässigung 
richtet sich überwiegend gegen Kinder in den ers-
ten lebensjahren: säuglinge und Kleinkinder, aber 
auch unerwünschte, ungeliebte oder „schwierige“, 
nicht selten behinderte Kinder und solche, die den 
erwartungen der eltern nicht entsprechen, sind be-
sonders gefährdet, misshandelt und vernachlässigt 
zu werden. 

die seelischen und körperlichen schäden aller For-
men der Kindesmisshandlung und Kindesvernach-
lässigung prägen diese jungen menschen häufig ein 
leben lang. suchtanfälligkeit und gewaltbereit-
schaft sind nur zwei mögliche Folgen, die dazu füh-
ren können, dass sich der Bedrängnis- und gewalt-
kreislauf von generation zu generation fortsetzt.

zwar erzeugt gewalt gegen Kinder nicht notwendi-
gerweise erneut gewalt – die Biografien von jungen 
(und erwachsenen) gewalttätern scheinen jedoch 
auf einen zusammenhang hinzudeuten: viele von 
ihnen haben in ihrer Kindheit gewalt erfahren.

als täter von Kindesmisshandlung und -vernachläs-
sigung treten Frauen und männer etwa gleich häu-
fig in erscheinung. sie entstammen allen sozialen 
schichten. oft entsteht die tat aus einer Überforde-
rungssituation heraus.

mit der thematik Kindesmisshandlung und -ver-
nachlässigung sollten und müssen sich auch erzieher, 
lehrer und ehrenamtliche in der Kinder- und Jugend-
arbeit auseinandersetzen. 

Werden diese in schule, im Kindergarten oder im 
verein mit misshandlungen und vernachlässigun-
gen konfrontiert, ist es wichtig, die symptome zu 
erkennen und richtig zu deuten. 

Handlungs-
      bedarf

3 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2009.



Handlungs-
      bedarf

die handreichung möchte über das thema infor-
mieren und auf besondere zeichen und Formen von 
physischer und psychischer gewalt gegen Kinder 
aufmerksam machen. die erzieherische sensibilität 
von lehrern, erziehern und ehrenamtlichen in der 
Kinder- und Jugendarbeit soll gestärkt werden, da-
mit sie Kindern und Jugendlichen in kompetenter 
Weise beistehen und gegebenenfalls helfen kön-
nen, wenn diese opfer von misshandlung oder ver-
nachlässigung werden. auf den folgenden seiten 
finden sich vielfältige informationen darüber, was 
zu tun ist und an wen man sich wenden kann, wenn 
der verdacht auf eine misshandlung besteht.

die handreichung wird sich auf das Phänomen Kin-
desmisshandlung und -vernachlässigung konzen-
trieren. nicht eingegangen wird dabei auf die beson-
dere erscheinungsform des sexuellen missbrauchs, 
auch wenn es von den symptomen her gesehen 
Übereinstimmungen gibt. die tathintergründe und 
auswirkungen auf die opfer sind jedoch zu spezi-
fisch, um sie im rahmen dieser handreichung zu 
behandeln.



Erziehungs-
    verantwortung
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Erziehungs-
    verantwortung

unter Kindesmisshandlung versteht man die psychi-
sche und physische schädigung von Kindern oder 
Jugendlichen durch eltern, erziehungsberechtigte 
und andere nahe stehende Personen wie nachbarn 
oder verwandte. sie beginnt bereits dort, wo die 
Bedürfnisse von Kindern über einen längeren zeit-
raum nicht oder nur unzureichend befriedigt wer-
den, und reicht über liebesentzug, Überforderung 
oder auch unterforderung bis hin zu schwerwie-
gender körperlicher gewalt. nicht selten befinden 
sich die erziehungsverantwortlichen in diesen Fällen 
selbst in einer schwierigen, sie überfordernden situ-
ation.

nachfolgend werden die verschiedenen Formen von 
Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung 
vorgestellt, die allerdings in der Praxis nicht immer 
eindeutig voneinander abzugrenzen sind. 

3.1. Körperliche Misshandlung
darunter sind alle handlungen zu verstehen, die zu 
körperlichen verletzungen oder gar zum tod des 
Kindes führen können. meistens sind spuren wie 
blaue Flecken, Brüche oder verbrennungen erkenn-
bar, die sorgeberechtigte allerdings oft als Folgen 
eines sturzes oder unfalls verharmlosen.

Beispiel:
Alice hat eigentlich immer irgendwelche Verlet
zungen – meistens blaue Flecken. Das ist auch 
schon den anderen Kindern aufgefallen. Wer das 
fünfjährige Mädchen darauf anspricht, bekommt 
immer neue Erklärungen und Geschichten, die 
alle eines gemeinsam haben: Immer ist sie es an
scheinend selbst gewesen, die sich die Verletzun
gen in ihrer Ungeschicklichkeit zugezogen haben 
will. Mal sei sie die Treppe hinuntergestürzt, mal 
vom Fahrrad gefallen. Doch wer Alice kennt, 
weiß, dass sie alles andere als ungeschickt ist. 
Auch die Erzieherin wird misstrauisch, denn die 
Erklärungen wollen nicht so recht zu den Verlet
zungen „passen“. Dann erzählen die anderen 
Kinder, dass die Eltern von Alice streng sind. 
Schon wegen Kleinigkeiten wie Zuspätkommen 
bestrafen sie ihre Tochter. Verabredungen darf 
sie nicht treffen. Als Alice eines Tages nicht zur 
Tageseinrichtung kommt, wagt die Erzieherin ei
nen Hausbesuch. Die Eltern verweigern ihr den 
Zutritt zur Wohnung und sagen, das Kind sei nicht 
da. Daraufhin ruft sie die Polizei, die Alice findet: 
eingesperrt in ihrem Kinderzimmer, übersät mit 
blauen Flecken und Striemen, den Mund mit Pa
ketband zugeklebt. Als die Polizisten fragen, wie 
die massive Kopfverletzung zustande gekommen 
ist, erklären die Eltern, dass ihre Tochter aus Wut 
mit dem Kopf gegen den Schrank gelaufen sei. 
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3.2. Seelische Misshandlung
seelische misshandlung kann ebenso grausam sein 
wie körperliche gewalt und ist wohl die häufigste 
Form von gewalt gegen Kinder. dazu zählen äuße-
rungen oder verhaltensweisen, die Kinder ängsti-
gen, sie herabsetzen oder überfordern. als Folge 
fühlen sich die Kinder abgelehnt und wertlos und 
reagieren darauf häufig mit aggressivität, distanzlo-
sigkeit, innerem rückzug, ängsten und mangeln-
dem selbstwertgefühl. seelische verletzungen sind 
schwieriger zu erkennen als körperliche, weil es kei-
ne äußeren anzeichen dafür gibt.

Beispiel:
Für seine elf Jahre ist Tom ziemlich dick. Zu den 
Mitschülern hat er immer weniger Kontakt und 
nimmt auch an keinen gemeinsamen Aktivitäten 
mehr teil – nicht, weil die anderen ihn hänseln, 
sondern weil er sich selbst immer mehr zurück
zieht. Er ist erschreckend passiv. Auch am Unter
richt beteiligt er sich immer weniger und wirkt ir
gendwie unsicher und ängstlich. Als seine 
Versetzung gefährdet ist, werden die Eltern zu ei
nem Gespräch in die Schule eingeladen. Zu dem 
Termin erscheint nur die Mutter. Beim Gespräch 
mit dem Lehrer wird schnell deutlich, dass sie 
eine sehr distanzierte Haltung zu ihrem Sohn hat. 
Sie bezeichnet ihn abfällig als dumm und häss
lich. Im Hinblick auf seine Versetzung meint sie 
gleichgültig: „Wenn er sich nicht ändert, muss er 
halt auch die Konsequenzen tragen.“ Als Tom 
von der Schule nach Hause kommt, wird er auf 
sein Klingeln nicht hereingelassen. Beim Auf
schließen bemerkt er, dass die Türkette von innen 

vorgelegt ist. Durch den Spalt sagt ihm seine 
Mutter kalt, dass er die nächsten beiden Tage 
nicht in die Wohnung gelassen wird. Erst ab 20 
Uhr würde er auf Klingeln reinkommen dürfen 
und über Nacht in sein Zimmer gesperrt werden. 
Genauso läuft es dann auch ab. Morgens wird 
Tom aus seinem Zimmer gelassen, um direkt zur 
Schule zu gehen, tagsüber bleibt er sich selbst 
überlassen. Abends hat er zwar seinen Schlaf
platz in seinem verschlossenen Zimmer, wird aber 
von seiner Mutter konsequent ignoriert, abgese
hen davon, dass sie ihm kommentarlos das Essen 
hinstellt.

In der Schule verändert sich sein Verhalten allge
mein nicht. Sein Lehrer sieht ihn in der großen 
Pause weinend alleine im Klassenraum. Auf Fra
gen reagiert Tom zunächst nicht. Schließlich er
kundigt sich sein Lehrer, ob Tom Probleme mit 
seinen Mitschülern habe, was er aber vehement 
verneint. Sein Lehrer kommt jedoch nicht weiter 
an ihn heran. Aufgrund der Vorfälle, die sich er
eignet haben, hegt der Lehrer allerdings den Ver
dacht, dass die familiäre Situation für Toms Ver
halten verantwortlich ist. Um den Fall zu klären, 
ruft der Lehrer Toms Mutter an, um mit ihr über 
das auffällige Verhalten ihres Sohnes zu spre
chen. Die Mutter teilt dem Lehrer mit kurzen 
Worten deutlich ihre Meinung mit. Das Ganze sei 
ihr egal, Tom habe sein Verhalten selbst zu ver
antworten. Der Lehrer legt ratlos auf, hat aber 
das unbestimmte Gefühl, dass er etwas tun 
muss. Die Frage ist nur: „Was?“
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Beispiel:
Schon wieder zu spät! Leo schleicht ins Klassen
zimmer und hofft, dass die Lehrerin nicht be
merkt, dass er es schon wieder nicht geschafft 
hat, pünktlich zu kommen. Es ist nicht das erste 
Mal, dass der Zwölfjährige verspätet in die Schule 
kommt und während der ersten Unterrichtsstun
de auch noch öfter einnickt. Bücher und Hefte: 
Fehlanzeige! Meistens hat er auch kein Pausen
brot dabei. Aus den Hosen ist er längst rausge
wachsen, die Pullis sind ab getragen und keiner 
will neben ihm sitzen. „Du stinkst!“, sagen die 
anderen. Die Lehrerin sorgt sich um den Jungen, 
der irgendwie verwahrlost wirkt; doch die Mutter 
reagiert nicht auf ihre Briefe, die Elternabende 
ignoriert sie. Fragt die Lehrerin aber Leo selbst, so 
hat er immer schlüssige Erklärungen parat, wa
rum die Mutter nicht kommen kann. Als Leos 
kleine Schwester, die die gleiche Schule besucht, 
an einer Klassenfahrt teilnehmen soll, das Geld 
dafür aber nicht überwiesen wird, wird ein Ter
min mit der Mutter, der Lehrerin und dem Ju
gendamt in der Schule anberaumt. Die Mutter 
kommt nicht, woraufhin Leo nach ihrem Verbleib 
gefragt wird. Er denkt sich eine Ausrede aus, die 
jedoch nicht plausibel wirkt. Auf weitere Nach
fragen blockt er ab. Erst als ihm von seiner Lehre
rin angedroht wird, dass das Jugendamt zu ihm 
nach Hause kommen würde, um sich ein Bild von 
der Situation zu machen, öffnet sich der Junge. 
Aus seinen Erzählungen wird schnell klar, dass 
Leos Mutter ihre Kinder oft tagelang alleine in 
der Wohnung zurücklässt. Auch wenn sie anwe
send ist, kümmert sie sich nicht um den Haushalt 
und die Kinder. Sie raucht ständig in der Woh
nung und trinkt zu viel Alkohol, sodass die Ge
schwister keinen Ansprechpartner für ihre Prob
leme haben. Leo hat die Verantwortung für sich 
und seine Schwester übernommen. Er fühlt sich 
mit dieser Situation jedoch total überfordert.

3F o r m e n  V o n  K i n d e s m i s s H a n d l u n G / 
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lösungsansatz:
1.  ansprache der anderen Fachlehrer auf  

deren eindrücke bezüglich toms verhalten. 
2.  dokumentation der Wahrnehmungen.
3.  Bei unsicherheiten: einholung eines rats  

außenstehender institutionen wie Kinder-
schutzzentren (Kapitel 9.1.).

4.  nochmalige einfühlsame ansprache von tom  
mit konkreter äußerung der verdachtslage  
(seelische Kindesmiss handlung).

5.  informieren des Jugendamts, gespräche  
mit mitarbeitern der allgemeinen sozialen 
dienste (asd). 

6.  gleichwohl die mutter über die maßnahmen 
und deren gründe informieren.

3.3. Vernachlässigung
von vernachlässigung spricht man, wenn Kinder 
das für ihre körperliche und seelische entwicklung 
notwendige maß an zuwendung, schutz und Für-
sorge nicht oder nicht ausreichend erhalten. auch 
vernach lässigung kann für Kinder tödlich sein, 
wenn sie beispielsweise nicht ausreichend mit Flüs-
sigkeit oder nahrung versorgt werden.

vernachlässigungen können jedoch erkannt wer-
den, zumindest dann, wenn das Kind den Kinder-
garten, die schule oder eine Freizeiteinrichtung be-
sucht. ein ungepflegtes äußeres, eine nicht dem 
Wetter entsprechende Kleidung und unregelmäßi-
ger Besuch der Kindertageseinrichtung oder schule 
können anzeichen dafür sein.



         Gesellschaftliche
  Situation
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         Gesellschaftliche
  Situation

die gesellschaftliche situation, in der Kinder auf-
wachsen und Familien heute leben, hat sich spürbar 
verändert: die traditionelle Kleinfamilie ist von einer 
vielzahl von Familienformen abgelöst worden. das 
Fehlen tradierter erfahrungen ist nach ansicht von 
experten der grund für die unsicherheit, die viele 
eltern heute bei der erziehung empfinden. ein um-
fangreicher markt von ratgebern und trai nings-
programmen bis hin zu sendungen wie „die super 
nanny“ reagiert auf diese Überforderung. gerade 
junge mütter und väter brauchen unterstützung 
bei der erziehungsarbeit, da die sozialen netze, die 
früher selbstverständlich zur verfügung standen 
und beim abfedern von Krisen behilfl ich waren, 
heutzutage immer häufiger fehlen.

in einer Familie, die aufgrund verschiedener Prob-
lemstellungen oder wegen eines sich stark auswir-
kenden Problems (zum Beispiel finanzielle notlagen, 
Partnerschaftsprobleme, soziale isolation) in vielfa-
cher hinsicht belastet ist, kann es deshalb leicht zu 
einer dauerhaften Überforderung kommen, die sie 
nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen kann und 
die zu einer gefahr für das aufwachsen, die ge-
sundheit und das leben des Kindes wird. ein erhöh-
tes risiko für Kindesvernachlässigung oder -miss-
handlung besteht oft bei Familien, bei denen mehrere 
Faktoren zusammentreffen. in diesen Familien ist 
die Belastung besonders hoch. zugleich sind die 
psychischen, sozialen und ökonomischen ressour-
cen begrenzt. anstelle einer erfolgreichen Problem-
bewältigung kann es hier leicht zu einem teufels-
kreis kommen, der, bedingt durch die Überforderung 
der eltern, ein aggressives verhalten der Kinder för-
dert, was wiederum zu stress und erschöpfung bei 
den eltern führt.

experten sind sich einig, dass es spezielle risikofak-
toren für misshandlung und vernachlässigung gibt. 
aufgrund des hohen dunkelfelds bestehen zwar 
keine wissenschaftlich gesicherten erkenntnisse 
über ein eindeutiges ursache-Wirkungs-verhältnis, 
aber es gibt situationen, die möglicherweise Kin-
desmisshandlung und Kindesvernachlässigung be-
günstigen und die im Folgenden aufgeführt wer-
den.

4.1.  Lebensgeschichte und Prägung  
der Eltern

die lebensgeschichte der eltern spielt eine große 
rolle: Wurden sie selbst vernachlässigt oder durch 
andere negative erlebnisse wie gewalt und Benach-
teiligung geprägt, wirken sich diese Faktoren auf 
das erziehungsverhalten gegenüber den eigenen 
Kindern aus. anders gesagt: eltern mit eigener ge-
walterfahrung misshandeln Kinder eher als eltern, 
die keine gewalt in ihrem elternhaus erlebt haben. 
auch ein niedriger Bildungsstand, armut, ein jun-
ges lebensalter, psychosozialer stress, akute psychi-
sche Probleme oder abhängigkeiten bzw. sucht 
können sich negativ auf die Fürsorge auswirken und 
das risiko für ein Kind erhöhen, misshandelt zu 
werden, wenn es unter diesen umständen lebt.

4K i n d e s m i s s H a n d l u n G / - V e r n a c H l ä s s i G u n G  – 
F a K t o r e n ,  r i s i K e n ,  u r s a c H e n
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4.2. Betreuungsbedarf des Kindes
hat das Kind einen erhöhten Pflege- oder Betreu-
ungsbedarf (zum Beispiel eine entwicklungsstörung 
oder -verzögerung, eine Be hin derung oder ist es ein 
schrei-Baby), können gerade eltern, die selbst eine 
schwierige lebensgeschichte haben, schnell über-
fordert sein. diese Überforderung kann zu vernach-
lässigung oder misshandlung eines Kindes führen. 
ist es „unerwünscht“ zur Welt gekommen, kann 
schon allein diese tatsache eine spätere Kindes-
wohlgefährdung begünstigen.

4.3.  Krisen und Konflikte in der Familie
trennung, wechselnde Partner, schulden oder ar-
beitslosigkeit sind Faktoren, die Krisen und Konflik-
te innerhalb der Familie verursachen, insbesondere, 
wenn sie länger andauern. Führen sie zu einer Über-
forderung des erziehenden, können vernachlässi-
gung oder misshandlung der Kinder begünstigt 
werden. zur Überlastung der Familie tragen aber 
auch beengte Wohnverhältnisse und eine fehlende 
unterstützung im umfeld bei.4 

4.4.  Kinder als Zeugen und Opfer  
häuslicher Gewalt

Partnerschaftsgewalt hat gravierende auswirkun-
gen auf die entwicklung von Kindern bis ins er-
wachsenenalter. sie führt oftmals auch zu einer 
„sozialen vererbung“ von gewalt. die gewaltvor-
fälle wiederholen sich häufig mit zunehmender in-
tensität und entwickeln sich zu einer gewaltspirale. 
dabei wächst mit der Krisensituation die gefahr, 
dass Kinder neben der psychischen Belastung auch 
unmittelbar opfer von misshandlung oder vernach-
lässigung werden (Kapitel 10.1.).5

4.5.  Gewalt in traditionell patriarcha-
lischen Familienstrukturen

mädchen, die in traditionell patriarchalischen Fami-
lienstrukturen aufwachsen, sind oftmals gefährdet, 
misshandelt oder herabsetzend behandelt zu wer-
den. diese beiden Formen von gewalt unterschei-
den sich jedoch von den meisten der zu beobach-
tenden Formen von Kindesvernachlässigung und 
Kindesmisshandlung. spätestens mit dem eintritt in 
die Pubertät setzen in traditionell patriarcha lischen 
Familien zwangsmaßnahmen ein, die sicherstellen 
sollen, dass die mädchen eine traditionelle Frauen-
rolle einnehmen, die ihnen nicht die gleichen Frei-
heitsrechte, insbesondere an gesellschaftlicher teil-
habe, zubilligt wie dies bei jungen männern der Fall 
ist. zu den erscheinungsformen von gewalt in patri-
archalischen Familienstrukturen gehören eine mas-
sive einschränkung des Freizeitverhaltens, die gefahr 
der zwangsverheiratung und weibliche genitalver-
stümmelungen (Kapitel 10.2.). 

4  Vgl. Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesund-
heit und Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Niedersachsen e. V. in 
Zusammenarbeit mit dem DKSB LV NRW und dem ISA (Hrsg.): Kindesvernach-
lässigung/Erkennen – Beurteilen – Handeln, 2007. 

5  Siehe auch „Kinder misshandelter Mütter – Handlungsorientierungen für die 
Praxis“. 

5  www.lpr.niedersachsen.de/landespraeventionsrat/module/publikationen/
dokumente/Kinder-misshandelter-muetter-stand-0306_F133.pdf.

4 K i n d e s m i s s H a n d l u n G / - V e r n a c H l ä s s i G u n G  – 
F a K t o r e n ,  r i s i K e n ,  u r s a c H e n
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5s y m p t o m e  u n d  H i n w e i s e  a u F  K i n d e s - 
m i s s H a n d l u n G / - V e r n a c H l ä s s i G u n G

Symptome
   und Hinweise

Für Kindesmisshandlung und insbesondere für Kin-
desvernachlässigung gibt es kaum spezifische hin-
weise, aber die erfahrung zeigt: Je mehr symptome 
zutreffen, desto mehr verdichtet sich der verdacht 
auf Kindesmisshandlung oder -vernachlässigung.
viele dieser symptome können sowohl bei Kindes-
misshandlung als auch bei vernachlässigung vor-
kommen.

5.1.  Körperliche und seelische  
Kindesmisshandlung

Kinder, die misshandelt werden, fallen außerhalb 
der Familie nicht unbedingt auf. Wenn es zu einer 
sichtbaren verletzung gekommen ist, sind sie meist 
bemüht, ursachen dafür zu erfinden, um den ver-
dacht einer misshandlung zu zerstreuen. häufige 
erklärungen sind beispielsweise, sie seien die treppe 
hinuntergestürzt oder vom Fahrrad gefallen.

auch vernachlässigte und misshandelte Kinder ha-
ben Bindungen zu ihren eltern und stehen mit am-
bivalenten gefühlen und loyalitätskonflikten der si-
tuation zu hause gegenüber. einerseits möchten 
sie, dass die gewalt aufhört, andererseits haben sie 
große ängste, welche Folgen ein aufdecken haben 
könnte, etwa eine Bestrafung durch die eltern, weil 
sie geredet haben, oder die unterbringung in einem 
heim. deshalb berichten sie lieber nicht über erleb-
te misshandlungen und vernachlässigungen oder 
vertuschen diese.

Wichtig ist es deshalb, grob zu prüfen, ob die ent-
stehungsgeschichte glaubhaft ist und die vorhande-
nen verletzungsspuren mit den erklärungen des 
Kindes übereinstimmen. die weitere Prüfung ist 
Fach leuten zu überlassen.

misshandelte Kinder können 
n kontaktscheu sein und sich plötzlich aus ihrem 

sozialen netz zurückziehen,
n plötzlich, für außenstehende scheinbar grundlos, 

auffallend aggressiv gegen sich und andere sein,
n auf einmal einen starken leistungsabfall oder 

unerklärliche lernschwächen auf zeigen,
n ohne fassbaren grund sprachstörungen 

aufweisen,
n wieder beginnen, einzunässen,
n in der Kindertageseinrichtung oder in der schule 

hohe, teilweise unentschuldigte Fehlzeiten  
aufweisen oder häufig nach dem Wochenende 
fehlen,

n immer wieder verletzungsspuren haben, wie 
beispielsweise Kratzer, abschürfungen, Blut-
ergüsse, blaue Flecken, hauteinblutungen durch 
strangulationen, schnitt- und Bissverletzungen, 
verbrühungen oder verbrennungen,

n am Körper verschiedenfarbige, das heißt unter-
schiedlich „alte“ bzw. „frische“ verletzungs-
spuren aufweisen, die aufgrund ihrer lage nicht 
beim spielen entstanden sein können,

n sich weigern, nach dem sport zu duschen 
oder während des unterrichts kurze hosen oder 
ärmellose t-shirts zu tragen, oder

n verspätet beim arzt vorgestellt werden und dabei 
narben aufweisen, die von den eltern mit un-
glaubwürdigen erklärungen begründet werden.



Fürsorge

5.2. Kindesvernachlässigung
Kinder, die vernachlässigt werden, fallen außerhalb 
der Familie ebenfalls kaum auf. dennoch gibt es wie 
bei Kindesmisshandlung symptome, die, vor allem 
sobald sie mehrfach auftreten, für eine nicht ausrei-
chende Fürsorge sprechen können.

Zeichen oder Hinweise für  
Vernachlässigung können sein, wenn …
n Kinder zu einer zeit, zu der alle anderen Kinder 

bereits zu hause sind, auf der straße oder dem 
spielplatz anzutreffen sind,

n Kinder keine festen termine haben, wann sie zu 
hause sein müssen,

n sie nicht in die Wohnung gelassen werden 
und im treppenhaus oder auf der straße herum-
lungern,

n   sie schmutzige, keine altersgerechte oder 
witterungsgerechte Kleidung tragen, 

n sie unangenehm riechen, ungepflegte haare, 
zähne, Finger- und Fußnägel haben,

n sie unregelmäßig oder gar nicht die Kinder-
tagesstätte und/oder schule besuchen,

n arbeitsmaterialien, sportzeug oder Pausenbrot 
fehlen,

n sie zur schule oder in die Kindertageseinrichtung 
mit knurrendem magen kommen,

n sie entwicklungsmängel aufweisen, für die sich 
ihre eltern nicht zu interessieren scheinen,

n der verdacht auf eine mangelnde versorgung 
durch die eltern besteht, wie beispielsweise  
unterlassene arztbesuche, fehlende Betreuung 
oder Beaufsichtigung,

n der verdacht auf starken alkoholkonsum der 
eltern besteht und die Kinder bis spät in die 
nacht mit in die Kneipe genommen werden,

n desinteresse an fehlenden sozialen Kontakten 
des Kindes besteht,

n immer wiederkehrender insektenbefall, wie 
beispielsweise Kopfläuse, vorkommen,

n der verdacht auf Übertragung nicht alters-
gemäßer verantwortung und Pflichten besteht,

n Jalousien oder rollläden ständig herunter-
gelassen sind, die Wohnräume übel riechen,  
insekten wie Fliegenschwärme sich eingenistet 
haben, 

n man die Kinder nie draußen sieht, und
n gegenüber Fremden keine natürliche zurück-

haltung, sondern distanzlosigkeit besteht.

alle gezeigten auffälligkeiten können, müssen aber 
kein hinweis auf misshandlung oder vernachlässi-
gung sein. sie sind jedoch auf jeden Fall ein signal, 
dass es dem Kind nicht gut geht und es hilfe benö-
tigt.

Kinder in diesen situationen sind darauf angewiesen, 
dass Fachkräfte, die mit Kindern arbeiten, darauf 
angemessen reagieren. oftmals kommt es auf die 
hilfe einzelner an, die verantwortung übernehmen 
und Kinder vor weiterer gewalt und vernachlässi-
gung schützen.

5  s y m p t o m e  u n d  H i n w e i s e  a u F  K i n d e s - 
m i s s H a n d l u n G / - V e r n a c H l ä s s i G u n G
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6  V e r H a lt e n s e m p F e H l u n G e n 
B e i  V e r d a c H t s F ä l l e n

6.1.  Wahrnehmung von Kindes miss-
handlung/-vernachlässigung

Pädagogische Fachkräfte haben in ihrer alltäglichen 
arbeit immer wieder zu beurteilen, ob eine auffälli-
ge verhaltensweise ein ernst zu nehmender hinweis 
auf Kindesmisshandlung oder -vernachlässigung ist 
oder lediglich ein entwicklungsbedingtes Kennzei-
chen. darüber hinaus ist häufig nicht eindeutig ein-
schätzbar, ob körperliche oder seelische verletzun-
gen die Folgen einer misshandlung sind oder ob sie 
andere ursachen haben. um hier größere verhal-
tenssicherheit zu erlangen, ist der fachliche aus-
tausch („vier-augen-Prinzip“) mit Kollegen sowohl 
innerhalb der eigenen einrichtung als auch über die 
verschiedenen institutionen und Professionen hin-
weg erforderlich. 

oft hält die sorge, das vertrauen des Kindes zu ver-
lieren, oder die scheu, einen Verdacht offen anzu-
sprechen, davon ab, den eigenen Wahrnehmungen 
überhaupt zu trauen. manche fürchten sich auch 
davor, von einer Kindesmisshandlung oder -vernach-
lässigung zu erfahren und diese offen zu thema-
tisieren. auch die angst davor, als denunziant zu 

gelten und sich als vertreter einer staatlichen ein-
richtung in die Kindererziehung einzumischen, 
schreckt manche davon ab, aktiv zu werden. 

hier führen Kooperationen unter Pädagogen, aber 
auch mit ärzten, dem Jugendamt, Fachkräften des 
Kinderschutzes oder der Polizei zu größerer verhal-
tenssicherheit. oftmals ist es hilfreich, einen ver-
dachtsfall lediglich „anonym“ anzusprechen, um zu 
entscheiden, welche weiteren Handlungsschritte 
erforderlich sind. da eine solche einordnung nicht 
ein fach ist und je nach Beurteilung entsprechende 
handlungsschritte erfordert, sollten Wahrnehmun-
gen festgehalten und zeitnah die Kooperation 
mit Fachkräften der öffentlichen und freien träger 
der Kinder- und Jugendhilfe, des gesundheitswe-
sens und anderer dienste gesucht werden. 

eine wesentliche voraussetzung für die risikoein-
schätzung ist die zügige Klärung der Handlungs-
dringlichkeit. in situationen, in denen Kindeswohl-
gefährdungen nicht nur vermutet, sondern 
tatsächlich beobachtet wurden und eine unmittel-
bare körperliche und seelische schädigung des Kin-
des droht, hat der unmittelbare schutz des Kindes 
vorrang vor einem differenzierteren Klärungspro-
zess. Kann dieser nicht durch die institution oder 
Person gewährleistet werden, die bereits Kenntnis 
von der bestehenden oder drohenden gefahr hat, 
und stellt eine einschaltung der eltern den schutz 
des Kindes infrage, muss sofort das Jugendamt in 
Kenntnis gesetzt werden. dieses kann dann seiner-
seits gegebenenfalls durch eine sofortige  
inobhutnahme den schutz des Kindes gewährleis-
ten. 
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6

Wichtig ist es, prekäre lebenssituationen von Kin-
dern möglichst frühzeitig wahrzunehmen, zu er-
kennen, zu beurteilen und entsprechende hand-
lungsschritte einzuleiten. Für ein systematisches 
vorgehen6 wurden deshalb drei Bausteine entwickelt, 
die, regelmäßig und konsequent angewandt, dazu 
beitragen können, vernachlässigung und misshand-
lung zu verhindern: 

Wahrnehmen

Handeln

Warnen

mit Blick auf den entstehungsprozess von miss-
handlung und vernachlässigung wird oft festge-
stellt, dass frühzeitig anzeichen diesbezüglich wahr-
genommen werden. entweder werden diese aber 
gar nicht im sinne einer gefährdungseinschätzung 
bewertet, um daraus schlüsse für das im einzelfall 
angezeigte schutzkonzept zu ziehen (Beteiligung 
der eltern, meldung an das Jugendamt, inobhut-
nahme, einschaltung des Familiengerichts, einschal-
tung der Polizei usw.) oder sie werden zu uneindeu-
tig weitergegeben. erst eine klare Wahrnehmung 
und eine eindeutige Warnung an die verantwortli-
chen akteure und institutionen können konsequentes 
han deln zum schutz von Kindern nach sich ziehen.7 

6  Vgl. Wolfgang Böttcher, Pascale Bastian, Virginia Lenzmann. Soziale Frühwarn-
systeme – Evaluation des Modellprojekts in Nordrhein-Westfalen. Münster 
2008.

7  Vgl. Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.). Soziale Frühwarnsysteme in Nord-
rhein-Westfalen – Die Herner Materialien zum Umgang mit Verhaltensauffäl-
ligkeiten in Kindertageseinrichtungen, Münster 2007.abb.:  ministerium für gesundheit, soziales, Frauen und Familie,  

düsseldorf 2005, s. 17.

Gefahrenpotenziale erkennen
und Sensoren entwickeln.
Wahrnehmung bewerten,
prüfen und filtern.

Warnmeldungen an
handlungsverpflichtete
Institution oder Person
weitergeben.

Zeitnahes Reagieren der
eigenen Institution oder
gemeinsam mit
Kooperationspartnern.
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 Umgang mit einem
               Verdacht

grundsätzlich ist der umgang mit einem verdacht 
auf Kindesmisshandlung ein ergebnisoffener Pro-
zess, der hohe anforderungen an die sensibilität 
und Professionalität der Beteiligten stellt. um in ver-
dachtsmomenten und bei vorliegen eines oder 
mehrerer der in Kapitel 5 genannten symptome si-
cherer zu werden und zu wissen, wie man damit 
umgeht, kann es hilfreich sein, sich selbst folgende 
Fragen8 zu stellen, auch wenn man nicht auf jede 
sofort eine antwort parat hat: 

n wann und weshalb werde ich aufmerksam, 
dass dieses Kind möglicherweise misshand-
lungen ausgesetzt ist?
(Ich habe Kratzspuren am Unterarm des Kindes 
entdeckt und blaue Flecken, doch diese könnten 
auch andere Ursachen haben ...)

n mit wem kann ich darüber reden?
(Mit einem guten Kollegen, eventuell frage ich 
auch beim Jugendamt nach. Bei den Eltern bin 
ich mir unsicher, ob ich über ein „neutrales“  
Thema Kontakt knüpfen kann ...)

n wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen 
um?
(Ich habe Angst, das Falsche zu tun ...)

n wie gehe ich mit dem betreffenden Kind um?
(Ich habe Angst davor, eine Lawine loszutreten. 
Die Schreckensbilder im Fernsehen von ver
nachlässigten Kindern stecken mir noch in den 
Gliedern.)

n wie gehe ich mit den eltern des Kindes um?
(Sie sind mir nicht bekannt, bei Elternabenden 
sieht man sie auch nie ...)

n wann darf oder muss ich eine andere 
institution hinzuziehen?
(Vielleicht sollte ich erst beim Jugendamt meine 
Vermutungen anonymisiert schildern, denn falls 
sich die Vermutungen bewahrheiten sollten, 
bräuchten die Eltern sicherlich auch Hilfe. Am 
besten wäre vielleicht jemand, der die Familie 
länger betreuen könnte ...)

n an welchen Fachdienst oder welche 
einrichtung wende ich mich? wer macht 
was?
(In vielen Fällen ist es sinnvoll oder sogar not
wendig, von außerhalb eine fachliche Expertise 
zur Gefährdungseinschätzung hinzuzuziehen.)9

6  V e r H a lt e n s e m p F e H l u n G e n 
B e i  V e r d a c H t s F ä l l e n

8  Die Fragen sind dem „Handlungsleitfaden für Fachkräfte bei Verdacht auf se-
xuellen Missbrauch für Pforzheim und den Enzkreis entnommen“. Sie können 
auch bei Verdachtsfällen von Kindes misshandlung hilfreich sein. Der Hand-
lungsleitfaden steht unter www.lilith-beratungsstelle.de – Stichwort „Unser 
Angebot für Fach  kräfte“. 

9  Einrichtungen, an die man sich wenden kann, werden im folgenden Abschnitt 
vorgestellt.
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 Umgang mit einem
               Verdacht 6.2.  Handlungsmöglichkeiten – wofür ist 

welche Einrichtung zuständig?
das angebot an einrichtungen, an die sich lehrer, 
erzieher und ehrenamtliche in der Kinder- und Ju-
gendarbeit mit ihrem anliegen und der Bitte um 
unterstützung wenden können, ist groß. verschie-
dene einrichtungen stehen dafür zur verfügung, 
wobei bei allen nachfolgend genannten angeboten 
eine anonyme Beratung möglich ist. auch die sach-
bearbeiter der Kriminalpolizei aus dem Bereich 
„Kinderschutzdelikte“10 beantwor ten allgemein ge-
haltene anfragen. aller dings sollte beachtet wer-
den, dass eine anzeige bzw. ein eingeleitetes straf-
verfahren nicht mehr zurückgenommen werden 

kann, da die Polizei die Pflicht hat, straftaten zu ver-
folgen. hier gibt es keinen ermessensspielraum. 
grund lage des sogenannten legalitätsprinzips ist § 
163 der strafprozessordnung (stPo). erlangt die Po-
lizei Kenntnis von einer Kindeswohlgefährdung 
durch misshandlung oder vernachlässigung, müs-
sen strafrechtliche maß nahmen ergriffen werden. 
erst die staats anwaltschaft kann ein strafverfahren 
einstellen. näheres zu den rechtlichen vorschriften 
steht in Kapitel 7. 

V e r H a lt e n s e m p F e H l u n G e n
B e i  V e r d a c H t s F ä l l e n

6

10 Länderspezifische Organisationsbezeichnungen.
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6.2.1. Das Jugendamt
die öffentliche diskussion über den Kinderschutz 
hat dazu geführt, dass hinweise auf Kindeswohlge-
fährdungen in wesentlich größerem umfang als in 
früheren Jahren bei den Jugendämtern eingehen. 
die meldungen kommen aus schulen, Kindertages-
einrichtungen, Beratungsstellen, von der Polizei, aber 
auch unmittelbar aus der Bevölkerung. liegt den je-
weiligen hinweisen auf eine Kindeswohlgefähr-
dung ein dringender handlungsbedarf zugrunde, so 
sind die Jugendämter im rahmen ihres schutzauf-
trags (siehe hierzu unten) dazu verpflichtet, sich un-
verzüglich einen Überblick über die gefährdungs-
situation zu verschaffen und die notwendigen 
schritte einzuleiten, um eine (weitere) Kindeswohlge-
fährdung abzuwenden.

„Jeder landkreis und jede kreisfreie stadt ist ver-
pflichtet, ein Jugendamt einzurichten.“11 „das Ju-
gendamt ist die zentrale anlaufstelle für Kinder, Ju-
gendliche und Familien.“12 zudem stehen gemäß 
dem sozialgesetzbuch (sgB) viii – Kinder- und Ju-
gendhilfe – in jedem der rund 600 Jugendämter in 
deutschland die mitarbeiter der allgemeinen sozia-
len dienste (asd) als ansprechpartner für lehrkräf-
te, erzieher und vereins- oder gruppenleiter zur 
verfügung. die sozialpädagogischen Fachkräfte be-
raten, informieren und weisen auf Beratungs- sowie 
hilfeangebote im jeweiligen umfeld hin. „auch 
wenn in einzelnen angelegenheiten andere stellen 
zuständig sind, kann das Jugendamt rat und wich-
tige informationen geben und helfen, den richtigen 
Weg zu gehen.“13  

„die örtlichen Jugendämter sind unter anderem für 
aufgaben zuständig, die sich aus dem auftrag zur 
sicherung des Kindeswohls und zum schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor gefahren ergeben  

(§ 1 abs. 3 nr. 3 sgB viii).“14 dieses staatliche soge-
nannte „Wäch teramt“ im sinne art. 6 abs. 2 s. 2 
grundgesetz (gg) üben in zusammenarbeit mit den 
örtlichen Jugendämtern auch Familiengerichte und 
andere öffentliche Behörden (gesundheitsamt, Poli-
zei etc.) aus. „das Jugendamt soll präventiv wirken 
und muss einschreiten (gemäß § 8a sgB viii), wenn 
es Kenntnis von konkreten Kindeswohlgefährdun-
gen erlangt (zum Beispiel vernachlässigung oder 
körperliche, psychische oder sexuelle gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche).“15 hinsichtlich der hand-
lungsoptionen gilt der grundsatz der verhältnismä-
ßigkeit.

der schutz des Kindes vor gefahren ist zunächst 
aufgabe der eltern im rahmen ihrer elternverant-
wortung, bei deren ausübung sie einen eigenen 
spielraum haben. diesem spielraum sind im Bürger-
lichen gesetzbuch (§ 1631 BgB) grenzen gesetzt 
und das recht des Kindes auf eine gewaltfreie erzie-
hung normiert. danach sind körperliche Bestrafun-
gen, seelische verletzungen und entwürdigende 
maßnahmen unzulässig. 

der staat ist aber nur dann berechtigt und im ein-
zelfall verpflichtet, in das elternrecht einzugreifen, 
wenn die eltern nicht bereit oder in der lage sind, 
die gefährdung abzuwenden. dies gilt unabhängig 
davon, ob und inwieweit sie selbst die gefährdung 
herbeigeführt haben (sogenanntes gefährdungsab-
wendungsprimat der eltern). hilfen für die eltern 
(und das Kind) haben deshalb, solange sie zur ge-
fährdungsabwehr geeignet sind, vorrang vor ein-
griffen. 

11 BMFSFJ „Kinder- und Jugendhilfe“, Februar 2007, S. 45.
12 Ebd. 
13 Ebd. 
14 Ebd., S. 46.
15 Ebd. 
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allgemeine prävention
„die örtlichen Jugendämter haben dafür sorge zu 
tragen, dass fördernde angebote und leistungen

n zur unterstützung junger menschen in ihrer 
individuellen und sozialen entwicklung,

n zur vermeidung und zum abbau von 
Benachteiligung,

n zur Beratung und unterstützung von eltern 
in erziehungsfragen und 

n zum schutz von Kindern und Jugend lichen 
bedarfsgerecht zur verfügung stehen.“16

„sie müssen dabei nicht alle leistungen selbst 
durchführen, sondern sollen mit freien trägern der 
Jugendhilfe, den verbänden und vereinen etc. zu-
sammenarbeiten.“17 dabei liegt die gesamtverant-
wortung aber gemäß sgB viii beim Jugendamt. der 
umfang der angebote und leistungen ist jedoch 
nicht festgelegt, und es besteht kein rechtsan-
spruch, sodass deren ausgestaltung den einzelnen 
Jugendämtern bzw. Kommunen überlassen bleibt.

Hilfen zur erziehung und weitere leistungen
eltern haben einen individuellen rechts anspruch 
auf hilfen zur erziehung, den Jugendämter prüfen 
und bei Bedarf einlösen müssen. unterschieden wird 
zwischen ambulanten und stationären erziehungs-
hilfen. ambulante erziehungshilfen finden innerhalb 
der Familie statt. sie sollen dazu beitragen, die eltern 
in ihrer erziehungskraft zu stärken. stationäre hilfen 
sollen neue lebensorte, wie beispielsweise Wohn-
gruppen oder Pflegefamilien für Kinder und Jugend-
liche anbieten, wenn und solange eine positive er-
ziehung in der herkunftsfamilie nicht möglich ist. 
gleichzeitig sollen durch elternarbeit die erziehungs-
bedingungen in der herkunftsfamilie verbessert und 
damit – wo immer möglich – die voraussetzungen 
für die rückkehr des Kindes oder Jugendlichen ge-
schaffen werden. Beide hilfen erfolgen auf antrag 
der erziehungsberechtigten und werden in der regel 
von freien trägern geleistet.

darüber hinaus bietet die Jugendhilfe weitere 
leistungen und Hilfen an:

sozialpädagogische Familienhilfe 
n gewährt hilfen für Familien in Problem- und 

Konfliktsituationen mit dem ziel, die erziehungs- 
und selbsthilfekräfte zu stärken sowie das  
zusammenleben der Familie zu fördern.

Familienpflege 
n versorgt und betreut im haushalt lebende Kinder, 

wenn durch Krankheit oder eine andere not-
situation eine unterstützung der Familie erforder-
lich ist.

16 Ebd.
17 Ebd.

V e r H a lt e n s e m p F e H l u n G e n
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schutzauftrag bei Kindeswohl gefährdung
Werden dem Jugendamt gewichtige anhaltspunkte 
für die gefährdung des Kindeswohls bekannt, ist es 
verpflichtet, den schutzauftrag wahrzunehmen, um 
eine (weitere) gefährdung des Kindeswohls abzu-
wenden. dazu muss es die Kindeswohlgefährdung 
einschätzen und je nach art und intensität eine der 
folgenden optionen ergreifen:

n angebot von erziehungshilfen an die eltern 
(gegebenenfalls gestützt auf eine „ermahnung“ 
des Familiengerichts),

n anrufung des Familiengerichts mit dem ziel, 
die elterliche sorge ganz oder teilweise ein-
zuschränken,

n inobhutnahme des Kindes (gegebenenfalls 
gekoppelt an die anrufung des Familien-
gerichts),

n einschaltung anderer stellen (zum Beispiel 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Polizei).

der schutzauftrag der Jugendämter ist seit oktober 
2005 im neuen § 8a sgB viii geregelt. das Jugend-
amt ist dabei verpflichtet, die gefährdung im zu-
sammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen 
(„vier-augen-Prinzip“). das Kind oder der Jugend-
liche und seine eltern sind an der einschätzung der 
gefährdung zu beteiligen, soweit hierdurch der 
wirksame schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht 
infrage gestellt wird. 

seit oktober 2005 sind die Jugendämter außerdem 
verpflichtet, in vereinbarungen mit den freien trä-
gern der Jugendhilfe sicherzustellen, dass deren ein-
richtungen und dienste ihren schutzauftrag aus 

dem Betreuungsverhältnis mit den eltern wahrneh-
men. diese müssen zur abschätzung der gefährdung 
eine insoweit erfahrene Fachkraft (gegebenenfalls 
von außerhalb) hinzuziehen. das Jugendamt ist 
(erst) dann einzuschalten, wenn die eltern nicht be-
reit oder in der lage sind, an der gefährdungsein-
schätzung mitzuwirken, oder sich weigern, eine ge-
eignete und notwendige hilfe in anspruch zu 
nehmen. 

es besteht bei Kindesmisshandlung weder die ver-
pflichtung, die Polizei einzuschalten, noch den Fall 
zur anzeige zu bringen. das Jugendamt hat jedoch 
zu prüfen, wie das betroffene Kind am besten ge-
schützt werden kann. gegebenenfalls kann es zu 
dessen sicherheit erforderlich sein, die Polizei hinzu-
zuziehen.

mit dem seit Juli 2008 geltenden gesetz zur erleich-
terung familiengerichtlicher maßnahmen bei ge-
fährdung des Kindeswohls sind möglichkeiten des 
Familiengerichts zur abwendung der gefährdung 
des Kindeswohls verbessert worden. so hat das ge-
richt mit den eltern die Kindeswohlgefährdung zu 
erörtern, um ihnen eine notwendige Kooperation 
mit dem Jugendamt, eine änderung ihres verhaltens 
und die annahme von hilfen nahe zulegen. zugleich 
sind die Familiengerichte verpflichtet, die umsetzung 
von Beschlüssen und auflagen zu kontrollieren.

 Handlungsbedarf 

6  V e r H a lt e n s e m p F e H l u n G e n 
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inobhutnahme
Bei unmittelbarer gefahr im verzug haben die Ju-
gendämter die möglichkeit und die verpflichtung, 
Kinder oder Jugendliche in ob hut zu nehmen. dies 
ist immer dann notwendig, wenn gefahr für das le-
ben der Kinder besteht und sofortiges handeln er-
forderlich ist. gerade bei säuglingen und Kleinkin-
dern besteht vielfach besonders dringlicher 
handlungsbedarf, etwa wenn erziehungsberechtig-
te suchtabhängig oder psychisch erkrankt sind und 
durch Kontrollverlust die versorgung der Kinder mit 
nahrung und Flüssigkeit nicht mehr gewährleisten 
können. 

Bei älteren Kindern oder Jugendlichen stellt sich oft-
mals noch ein anderes Problem: sie bitten vielfach 
um hilfe, sie vor gewalt zu schützen, wollen jedoch 
weder, dass sie von ihren Familien getrennt werden, 
noch dass eine strafrechtliche verfolgung einsetzt. 
Jugendämter sind deshalb nicht verpflichtet, ent-
sprechende delikte anzuzeigen bzw. die Polizei zu 
informieren. vorrang hat der schutz des Kindes-
wohls. dieser wird bei Jugendlichen häufig in ab-
sprache mit sozialen diensten und Beratungsstellen 
so wahrgenommen, dass individuelle hilfe- und 
schutzkonzepte entwickelt werden. diese abwä-
gung stellt für die Jugendämter eine fachliche und 
rechtliche herausforderung dar: das risiko, entwe-
der zu schnell gegen den Willen der Kinder und Ju-
gendlichen zu deren schutz zu handeln oder zu 
spät einzugreifen, ist auch bei bestem fachlichem 
handeln nicht auszuschließen.

die inobhutnahme erfolgt ohne Kenntnis der erzie-
hungsberechtigten. die Jugendämter müssen dann 
entweder die zustimmung der erziehungsberechtig-
ten einholen oder das Familiengericht anrufen, da-
mit dieses die elterliche sorge einschränkt.

 Handlungsbedarf 
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Weitere 
   Einrichtungen

6.2.2.  Weitere Einrichtungen im  
Bereich der Jugendhilfe18

außer dem allgemeinen sozialdienst in Ju gend -
ämtern, der die gefährdung nach § 8a sgB viii ein-
schätzt, bieten insbesondere folgende einrichtun-
gen und dienste rat und hilfe für betroffene Kinder 
und erwachsene an:

Kinder- und Jugendnotdienste 
n sind anlaufstellen für Kinder, Jugendliche und 

eltern in akuten Krisensituationen,
n haben rund um die uhr geöffnet und
n bieten möglichkeiten der vorübergehenden 

Betreuung, versorgung und Übernachtung  
von Kindern und Jugendlichen an.

Kinderschutzzentren bieten unter  
anderem an:
n Krisentelefon für eltern, Kinder und Jugendliche,
n Beratung von eltern und Kindern in Krisen-

situationen,
n Beratung besorgter verwandter und nachbarn,
n Fachberatungen für mitarbeiter anderer 

einrichtungen (zum Beispiel erzieher, lehrer,  
ärzte, sozialarbeiter) sowie

n Fortbildungen für Fachleute zu den themen 
Kinderschutz, gewalt gegen Kinder, körperliche 
und sexuelle misshandlung und vernachlässigung.

erziehungsberatungsstellen helfen unter  
anderem bei
n Fragen zur entwicklung und erziehung 

von Kindern,
n erziehungsschwierigkeiten,
n verhaltensauffälligkeiten,
n entwicklungsverzögerungen,
n psychosomatischen Beschwerden,
n eltern-Kind-Konflikten,
n Kindesmisshandlung und
n sexuellem missbrauch.

partner-, ehe-, Familien- und lebens beratung 
n steht einzelpersonen, Paaren und Familien 

in ihren unterschiedlichen lebenssituationen  
klärend und helfend zur verfügung,

n im Beratungsprozess wird die persönliche 
Kompetenz gefördert und die eigenverantwort-
lichkeit gestärkt sowie

n in vertrauensvoller atmosphäre sollen im 
gespräch unter verwendung anerkannter  
Beratungsmethoden handlungsalternativen  
und lösungen entwickelt werden.

18 Weitere Ansprechpartner unter Kapitel 9.1.

6  V e r H a lt e n s e m p F e H l u n G e n 
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   Einrichtungen

6.2.3.  Schulpsychologische  
Beratungsstellen

schulpsychologische Beratungsstellen19 unter stützen 
die schulen bei präventiven maßnahmen und kön-
nen auch zur Konfliktbearbeitung einbezogen wer-
den. sie formulieren angebote an schüler, unterstüt-
zen lehrkräfte bei pädagogisch-psychologischen 
Fragestellungen und arbeiten mit Beratungslehr-
kräften vor ort eng zusammen. sie unterstützen auf 
der einen seite schulen als system, können aber auf 
der anderen seite auch einzelne rat suchende bera-
ten und Kontakte zu spezialisierten anderen Bera-
tungsstellen herstellen.

6.2.4.  Einrichtungen des  
Gesundheitswesens

eine wichtige aufgabe des öffentlichen gesund-
heitsdiensts besteht darin, den ursachen von ge-
sundheitsgefährdungen nachzugehen. dies bezieht 
sich auch auf Kindesmisshandlung. gelegenheit hier-
zu bietet sich insbesondere im rahmen der schul -
gesundheitspflege, vor allem bei einschulungsunter-
suchungen. Festgestellt werden können jedoch 
allenfalls symptome einer körperlichen misshand-
lung oder vernachlässigung wie blaue Flecken, 
mangelnde hygiene und unterernährung. Formen 
der psychischen misshandlung wie emotionale ver-
nachlässigung sind in anbetracht des kurzen unter-
suchungszeitraums nur schwer zu er kennen und 
bleiben deshalb oft unbemerkt. 

niedergelassene Kinder- und Hausärzte werden 
häufig als erste mit den Folgen einer Kindesmiss-
handlung konfrontiert. es gehört zu ihren aufga-
ben, symptome zu erkennen und gegebenenfalls 
die erforderlichen hilfsmaßnahmen einzuleiten. auch 
hebammen und geburtskliniken haben einen zu-
gang zu jungen Familien und können auf misshand-
lung und vernachlässigung aufmerksam machen.

Kinderkliniken gewähren stationäre untersu-
chung und Behandlung für misshandelte Kinder. 
teilweise sind den Kliniken auch sozial pädiatrische 
zentren angegliedert, die ebenfalls bei der Behand-
lung misshandelter Kinder mitwirken.

Kinder- und jugendpsychiatrische abteilungen 
haben einen versorgungsauftrag, der die untersu-
chung und Behandlung von krankenhauspflegebe-
dürftigen Kindern umfasst, bei denen misshandlun-
gen zu psychischen störungen geführt haben. 

19 Zum Teil länderspezifische Bezeichnungen.
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6.2.5. Polizei und Justiz
aufgabe der strafverfolgungsbehörden, der Polizei, 
der staatsanwaltschaften und der ge richte ist es zu-
nächst, straftaten aufzudecken und zu verfolgen. 
unterschieden wird dabei zwischen zivilrechtlichen 
und strafrechtlichen maßnahmen. im rahmen eines 
zivilverfahrens kann das opfer schadensersatzan-
sprüche oder schmerzensgeldforderungen geltend 
machen. nach dem gewaltschutzgesetz ist es zu-
dem möglich, dem täter unter strafandrohung ein-
schränkungen wie annäherungsverbote, Kontakt-
verbote und ähnliches aufzuerlegen, die das opfer 
vor Übergriffen schützen sollen.

um den besonderen anforderungen zu genügen, die 
die arbeit mit misshandelten Kindern erfordert, wur-
den im Bereich der verschiedenen institutionen der 
strafverfolgungsbehörden immer wieder anpassun-
gen und Weiterentwicklungen umgesetzt. es gibt 
spezialabteilungen, deren sachbearbeiter gerade 
auf dem gebiet dieser delikte über ein breites Wis-
sen verfügen und im sensiblen umgang mit den 
opfern geschult sind. 

im rahmen der polizeilichen Präventionsarbeit hat 
das thema opferschutz in den vergangenen Jahren 
einen hohen stellenwert erlangt. dies gilt insbeson-
dere für den Bereich der häuslichen gewalt sowie 
bei Kinderschutzdelikten. neben der erarbeitung von 
Broschüren und weiteren informationsmaterialien 
engagieren sich qualifizierte Beamte im rahmen der 
netzwerkarbeit und stehen auch Bürgern mit rat 
und tat zur seite.

die Polizei hat die originäre aufgabe, allgemeine 
oder im einzelfall bestehende gefahren abzuweh-
ren. sie wird immer dann tätig, wenn situationen, 
die im konkreten Fall, in absehbarer zeit, mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit zu einem schaden (zum 

Beispiel an leib, leben und gesundheit eines Kin-
des) führen würden, zu beenden bzw. zu verhin-
dern sind. eine gefahr ist dann konkret, wenn zu 
erwarten ist, dass sich ein sachverhalt zu einem 
schädigenden ereignis, beispielsweise für leib und 
leben, zuspitzen wird. 

sind die maßnahmen zur abwendung der gefahr 
unaufschiebbar, das heißt, ist ein sofortiges eingrei-
fen durch die Polizei notwendig, um eine akute ge-
fahr für leib, leben und gesundheit des Kindes ab-
zuwenden, wird die Polizei eigenständig tätig. dies 
ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Polizei 
Kenntnis einer lebensbedrohlichen verletzung eines 
Kleinkinds erlangt und die einschaltung des Jugend-
amts zur gefahrenabwehr aus zeitlichen gründen 
nicht zu verantworten wäre.

6.2.6.  Zusammenarbeit und  
fachlicher Austausch20 

Bewährt haben sich beim schutz von Kindern vor 
misshandlung und vernachlässigung örtliche und 
regionale hilfesysteme. hier findet eine „institutio-
nalisierte zusammenarbeit“ durch arbeitskreise 
statt, in denen sich regelmäßig Fachkräfte der Ju-
gendhilfeträger, schulen, Polizei, Justiz, der ge-
sundheits- und vorsorgeämter, der Kinder- und  
Jugendpsychiatrie und der ärzteschaft treffen, um 
ihr handeln aufeinander abzustimmen. die vielfälti-
gen angebote und maßnahmen zu koordinieren, 
weiterzuentwickeln und dadurch die unterstützung 
für Kinder und eltern weiter zu optimieren, wird 
auch künftig eine herausforderung für den Kinder-
schutz sein.

6  V e r H a lt e n s e m p F e H l u n G e n 
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7.1. Rechtliche Pflichten für Lehrer
Wenn lehrer bei einem schüler anzeichen von ver-
nachlässigung oder misshandlung entdecken oder 
nur einen entsprechenden ersten verdacht haben, 
könnte es sein, dass sie sich im ersten moment 
überfordert fühlen: einerseits möchten sie dem 
schüler helfen, andererseits fürchten sie, etwas Fal-
sches zu tun. müssen lehrer anzeige erstatten? 
müssen sie in jedem Fall die eltern einbeziehen? 
Was ist, wenn sich ein verdacht als unzutreffend he-
rausstellt? Können lehrer wegen übler nachrede 
oder verleumdung belangt werden? diese und wei-
tere Fragen sollen im Folgenden beantwortet wer-
den.

welche rechtlichen pflichten ergeben sich  
aus dem dienst- und arbeits verhältnis von 
lehrern bei Gefähr dungen in der schule?
Beamtete lehrkräfte haben einen diensteid geleis-
tet, der sie verpflichtet, die rechtsordnung der Bun-
desrepublik deutschland zu wahren und ihre amts-
pflichten gewissenhaft zu erfüllen. zu diesen 
gehören die öffentlich-rechtliche Fürsorgepflicht 
und der staatliche erziehungsauftrag, die schule 
und lehrer auch verpflichten, die ihnen anvertrau-
ten schüler vor schaden zu bewahren. die Fürsor-
gepflicht folgt für schulen nur mittelbar aus artikel 
6 absatz 2 satz 2 grundgesetz (gg), der besagt, 
dass die staatliche gemeinschaft über die Pflege 
und erziehung der Kinder durch ihre eltern wachen 
muss. dieses sogenannte staatliche Wächteramt be-
trifft insbesondere Jugendhilfe, Polizei, gerichte 
und gesundheitsbehörden. die erziehungs- und 
Fürsorgepflicht der schulen – unter anderem im sin-
ne der sorge für das körperliche und seelische Wohl 
der schüler – folgt dagegen aus dem eigenständi-
gen erziehungsauftrag der schule nach art. 7 gg.
angestellte lehrer haben keinen diensteid abge-
legt. Bei ihnen ergeben sich Fürsorge- und auf-

sichtspflichten – und damit die Pflicht, bei einem ver-
dachtsfall das Jugendamt oder andere geeignete 
stellen einzuschalten – nicht aus dem Beamten-
recht, sondern direkt aus ihrem arbeitsvertrag. 

aufgrund ihrer Fürsorgepflicht haben lehrer und 
die schulleitung eine aufsichtspflicht gegenüber 
den schülern. das heißt, sie müssen im unterricht, 
in den Pausen, im sportunterricht und zum Beispiel 
im schullandheim dafür sorgen, dass den schülern 
nichts zustößt.

aus art. 6 abs. 2 gg (erziehungsverantwortung der 
eltern) ergibt sich ein anspruch der eltern auf infor-
mation über vorgänge im Bereich der schule, deren 
verschweigen die ihnen obliegende erziehung des 
Kindes (außerhalb der schule) beeinträchtigen 
könnte. deshalb sind lehrer verpflichtet, eltern über 
anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung zu 
informieren, solange dadurch der schutz des Kindes 
nicht infrage gestellt wird. sich um das Wohl der ih-
nen anvertrauten Kinder zu kümmern, ist teil des 
verantwortlichen handelns und beruflichen selbst-
verständnisses als lehrer. es kann deshalb zur ab-
schätzung der gefährdungssituation erforderlich 
sein, eine fachliche expertise von außen zu rate zu 
ziehen, bevor weitere schritte in erwägung gezo-
gen werden. 
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was muss oder sollte ein lehrer konkret tun, 
wenn er den Verdacht hat, dass ein schüler zu 
Hause misshandelt oder vernachlässigt wird?
Bei dem begründeten verdacht auf vernachlässi-
gung oder misshandlung ist in abstimmung mit der 
schulleitung über geeignete maßnahmen zur ab-
wehr der gefährdung zu entscheiden. 

einige Bundesländer haben die verpflichtung zur 
hilfe schulgesetzlich normiert.21 viele schulen haben 
die generelle Pflicht, bei anzeichen auf Kindesmiss-
handlung oder -vernachlässigung aktiv zu werden, 
in ihre satzung oder in das schulprogramm aufge-
nommen. oft enthalten diese auch empfehlungen 
darüber, welche geeigneten schulinternen maßnah-
men zur vorbeugung zu treffen sind. angesichts der 
beschriebenen unterschiedlichen ausgangslagen 
gibt es keine einheitliche gesetzliche regelung, wie 
die hilfe für den schüler in Form der einbeziehung 
anderer stellen beziehungsweise die Kooperation 
mit dem Jugendamt konkret ausgestaltet sein muss. 

misshandlung nachzugehen. die schule entscheidet rechtzeitig 
über die einbeziehung des Jugendamts oder anderer stellen.

mecklenburg-Vorpommern
§ 4 abs. 5 schulgesetz. das Wohl der schüler erfordert es, jedem 
anschein von vernachlässigung, misshandlung oder anderer ge-
fährdungen des Kindeswohls nachzugehen. die schule entschei-
det rechtzeitig über die einbeziehung des Jugendamts oder ande-
rer zuständiger stellen. das verfahren und die verantwortlichkeiten 
an der schule regelt der schulleiter.

nordrhein-westfalen
§ 42 abs. 6 schulgesetz. (6) die sorge für das Wohl der schülerin-
nen und schüler erfordert, jedem anschein von vernachlässigung 
oder misshandlung nachzugehen. die schule entscheidet recht-
zeitig über die einbeziehung des Jugendamts.

rheinland-pfalz
§ 3 abs. 2 satz 3 schulgesetz. (2) ... sind gewichtige anhalts-
punkte für die gefährdung des Wohls einer schülerin oder eines 
schülers erkennbar und ist abhilfe durch schulische maßnahmen 
nicht möglich, so wirkt die schule auf die inanspruchnahme erfor-
derlicher weitergehender hilfen hin und arbeitet dabei mit dem 
Jugendamt zusammen.

saarland
§ 21 abs. 5 und 6. erhält die schulleiterin oder der schulleiter da-
von Kenntnis, dass anzeichen für die gefährdung des leiblichen, 
geistigen oder seelischen Wohls einer schülerin oder eines schü-
lers bestehen, leitet sie oder er schulinterne maßnahmen zur Klä-
rung des sachverhalts und zur abwendung einer bestehenden 
gefährdung ein. unter Berücksichtigung der datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen können dabei auch externe stellen einbezo-
gen werden. sind die schulischen maßnahmen zum schutz des 
Kindeswohls ausgeschöpft und kommt die schulleitung zu der 
einschätzung, die erziehungsberechtigten seien nicht in der lage 
oder nicht bereit, der gefährdung erfolgreich entgegenzuwirken, 
informiert sie das Jugendamt. Bei gefahr im verzug informiert die 
schulleitung auch schon vor abschluss der schulischen maßnah-
men unverzüglich das Jugendamt und die Polizei.

sachsen
§ 50 a abs. 1 schulgesetz. (1) die schule soll das zuständige Ju-
gendamt unterrichten, wenn auch nach anhörung der eltern tat-
sächliche anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Wohl eines 
schülers ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt ist.

schleswig-Holstein
§ 13 abs. 1 Kinderschutzgesetz. (1) Werden der schule anhalts-
punkte für eine mögliche Kindeswohlgefährdung bekannt, so 
geht sie im rahmen ihres schulischen auftrags diesen anhalts-
punkten nach. hält sie das tätigwerden der Kinder- und Jugend-
hilfe für erforderlich, so informiert sie das Jugendamt. das Ju-
gendamt bestätigt der schule kurzfristig den eingang der 
meldung und teilt ihr mit, ob es weiterhin tätig ist.

thüringen
§ 55a absatz 2 thüringer schulgesetz. (2) Werden in der schule 
anzeichen für vernachlässigung, misshandlung, sexuellen miss-
brauch oder eine sonstige ernsthafte gefährdung des Wohls ei-
nes schülers wahrgenommen, so hat die schule dem nachzuge-
hen. zur abschätzung des gefährdungsrisikos bezieht die schule 
den schulpsychologischen dienst oder andere erfahrene Fach-
kräfte ein. die eltern sind zu beteiligen, wenn dadurch der wirksa-
me schutz des schülers nicht in Frage gestellt wird. Bei vorliegen 
gewichtiger anhaltspunkte für eine gefährdung des Wohls eines 
schülers informiert die schule das Jugendamt. die schule unter-
stützt im rahmen ihres Bildungs- und erziehungsauftrags die vom 
Jugendamt oder anderen stellen angebotenen hilfen.

21 Baden-württemberg
§ 85 abs. 3 und 4 schulgesetz. (3) die schule soll das Jugendamt 
unterrichten, wenn gewichtige anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass das Wohl eines schülers ernsthaft gefährdet oder beein-
trächtigt ist; in der regel werden die eltern vorher angehört. zur 
abwendung der Kindeswohlgefährdung arbeiten schule und Ju-
gendamt zusammen.
(4) nimmt bei einem dringenden aussprachebedarf kein elternteil 
eine einladung des Klassenlehrers oder schulleiters zum gespräch 
wahr und stellt die Klassenkonferenz unter vorsitz des schulleiters 
gewichtige anhaltspunkte für die gefährdung des Wohls des 
schülers fest, kann die weitere einladung zum gespräch mit dem 
hinweis verbunden werden, dass bei nichtbefolgen das Jugend-
amt unterrichtet wird.

Bayern
art. 31 abs. 1 gesetz über das erziehungs- und unterrichtswesen 
(Bayeug). (1) die schulen arbeiten in erfüllung ihrer aufgaben mit 
den Jugendämtern und den trägern der freien Jugendhilfe sowie 
anderen trägern und einrichtungen der außerschulischen erzie-
hung und Bildung zusammen. sie sollen das zuständige Jugend-
amt unterrichten, wenn tatsachen bekannt werden, die darauf 
schließen lassen, dass das Wohl einer schülerin oder eines schü-
lers ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt ist und deshalb maß-
nahmen der Jugendhilfe notwendig sind.

Brandenburg
§ 4 abs. 3 schulgesetz. (3) die schule ist zum schutz der seeli-
schen und körperlichen unversehrtheit, der geistigen Freiheit und 
der entfaltungsmöglichkeiten der schülerinnen und schüler ver-
pflichtet. die sorge für das Wohl der schülerinnen und schüler er-
fordert es auch, jedem anhaltspunkt für vernachlässigung oder 
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muss die schule die eltern des betroffenen 
Kindes über ihren Verdacht informieren? 
die Frage, ob die eltern über einen verdacht zu in-
formieren sind, hängt vom einzelfall und den ent-
sprechenden landesgesetzlichen regelungen ab. 
grundsätzlich haben die eltern ein recht auf infor-
mation, da ihnen im rahmen ihrer erziehungsver-
antwortung auch die aufgabe obliegt, Kinder zu ih-
rem Wohl vor gefahren zu schützen. daher sind 
– auch im interesse einer fruchtbaren Kooperation 
zwischen eltern und lehrern – eltern grundsätzlich 
auf die verdachtsmomente hinzuweisen und gege-
benenfalls aufzufordern, die hilfe des Jugendamts in 
anspruch zu nehmen. dieses gespräch zwischen 
lehrern und eltern kann im Beisein einer Fachkraft 
stattfinden.

ist gefahr im verzug oder ist zu befürchten, dass 
durch die Beteiligung der eltern der wirksame 
schutz des Kindes infrage gestellt wird, ist die schule 
befugt, das Jugendamt unmittelbar zu informieren. 
ihm obliegt dann die aufgabe, den schutzauftrag 
wahrzunehmen, um eine Kindeswohlgefährdung 
abzuwenden.

hat die schule strafanzeige erstattet und die Polizei 
daraufhin ein ermittlungsverfahren eingeleitet, ist 
zu beachten, dass ab diesem moment eine Benach-
richtigung der eltern die ermittlungen gefährden 
kann, soweit die eltern in den Kreis eventueller tat-
verdächtiger einbezogen werden müssen. 

Hat die schulleitung die pflicht, lehrer beim 
umgang mit Verdachtsfällen organisatorisch 
zu unterstützen?  
der schulleiter hat als vorgesetzter und aufgrund 
der daraus folgenden Fürsorgepflicht für seine mit-
arbeiter die verpflichtung, lehrer bei der erfüllung 
ihrer Pflichten bestmöglich zu unterstützen. im hin-
blick auf den richtigen umgang mit verdachtsfällen 
ergibt sich daher die Pflicht, durch organisatorische 
vorkehrungen, die entwicklung von Konzepten und 
die schaffung von geeigneten strukturen misshand-
lungsfällen vorzubeugen und dafür zu sorgen, dass 
lehrer auf verdachtsfälle angemessen reagieren 
können.

Wie das konkret auszusehen hat, ist derzeit über-
wiegend gesetzlich nicht normiert, sondern angele-
genheit der schule. entscheidend ist, dass eine 
schule ihre lehrer im umgang mit verdachtsfällen 
nicht alleine lässt, sondern durch institutionell gesi-
cherte Beratungsangebote dafür sorgt, dass lehrer 
sich unterstützen lassen können, wenn es um die 
notwendigen handlungsschritte geht. Beispielswei-
se kann die schule eine bestimmte Beratungsstelle 
benennen, an die lehrer sich wenden können, 
wenn sie unsicher sind, wie sie mit ihren Beobach-
tungen umgehen sollen. Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendhilfe können lehrer beraten, die schule kann 
aber auch selbst einen vertrauenslehrer fortbilden, 
der als ansprechpartner zur verfügung steht. in 
welche handlungsempfehlungen eine derartige Be-
ratung mündet, hängt vom einzelfall ab. Wichtig ist 
es, dass sich lehrer rückversichern, ob die informati-
onen auch wirklich angekommen sind und eine 
schnelle hilfe erfolgt ist, auch wenn der „verdachts-
fall“ in die verantwortung einer anderen institution 
übergegangen ist. die in den vergangenen Jahren 
bekannt gewordenen schwerwiegenden Fälle von 
Kindesvernachlässigung und Kindesmisshandlung 
haben eindrücklich gezeigt, wie wichtig es ist, dass 
Wahrnehmungen tatsächlich weitergegeben wer-
den und zeitnah gehandelt wird.

Kindeswohl zählt
r e c H t l i c H e  r e G e l u n G e n7
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müssen lehrer überhaupt tätig werden? 
verpflichtungen zum handeln ergeben sich aus 
dem beschriebenen dienst- und arbeitsverhältnis 
von lehrern sowie aus den jeweiligen schulsatzun-
gen. verstöße gegen die darin niedergelegten hand-
lungs- und informations pflichten können zu diszipli-
narrechtlichen und arbeitsrechtlichen sanktionen 
führen.

daneben können sich lehrer und schulleitung unter 
umständen nach dem strafgesetzbuch strafbar ma-
chen (geldstrafe oder Freiheitsstrafe), wenn sie trotz 
deutlicher anzeichen für misshandlungen und ver-
nachlässigung an einem schüler gar nichts unter-
nehmen. mehr zur Frage der strafbarkeit im Kapitel 
„rechtliche Pflichten für erzieher und sozialpädago-
gische Fachkräfte“ (Kapitel 7.2.).

darf ein lehrer eigenmächtig handeln?
nein. auch wenn schnelles eingreifen geboten ist, um 
einem möglicherweise misshandelten schüler zu 
helfen, müssen lehrer dabei den dienstweg einhal-
ten und insbesondere jede aktion nach außen mit 
der schulleitung abstimmen. der dienstweg braucht 
allerdings nicht schon dann eingehalten zu werden, 
wenn etwa elterngespräche geführt oder informel-
ler rat von anderen institutionen (zum Beispiel dem 
Jugendamt) eingeholt werden. handelt der lehrer 
bei wesentlichen entscheidungen eigenmächtig, ver-
letzt er schuld haft seine dienstpflichten und läuft 
gefahr, sich wegen eines dienstvergehens verant-
worten zu müssen. dies hätte dann disziplinarrecht-
liche maßnahmen zur Folge. angestellte lehrer 
müssten arbeitsrechtliche sanktionen fürchten. 

Haben lehrer eine anzeigepflicht  
bei der polizei?
es besteht keine gesetzlich bestimmte anzeige-
pflicht bei der Polizei oder einer anderen zuständi-
gen stelle (s. § 158 strafprozessordnung, stPo) an-
lässlich eines verdachts auf Kindesmisshandlung 
oder -vernachlässigung. gemäß § 138 strafgesetz-
buch (stgB) sind nur bestimmte schwere verbre-
chen, wie zum Beispiel menschenhandel oder mord 
und totschlag, anzuzeigen, falls die ausführung 
noch abgewendet werden kann. eventuelle Körper-
verletzungsdelikte fallen jedoch nicht darunter. 

aus der zuvor dargestellten Fürsorgepflicht kann für 
lehrer und die schulleitung bei (möglichen oder er-
wiesenen) schweren straftaten zum nachteil des 
schülers aber eine strafanzeige erforderlich wer-
den. im einzelfall kann es sinnvoller sein, das Ju-
gendamt oder andere anlaufstellen einzuschalten 
und andere geeignete maßnahmen zu treffen, um 
dem schüler zu helfen. es liegt im ermessen der 
schulleitung, ob sie eine strafanzeige erstattet oder 
nicht. Bei einer beabsichtigten strafanzeige der 
schule sollte auch geprüft werden, ob das Jugend-
amt darüber informiert werden soll.

strafanzeigen können bei der staatsanwaltschaft, 
den Behörden und Beamten des Polizeidiensts und 
den amtsgerichten mündlich oder schriftlich erstat-
tet werden. eine strafanzeige ist die mitteilung ei-
nes sachverhalts, der nach meinung des anzeigen-
den anlass für eine strafverfolgung bietet.

Kindeswohl zählt
77r e c H t l i c H e  r e G e l u n G e n
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angenommen, der Verdacht stellt sich als  
falsch heraus, muss der lehrer dann nicht 
selbst eine anzeige der fälschlicherweise  
verdächtigten eltern befürchten?
nur wenn der lehrer bzw. die schule nachfolgende 
empfehlung außer acht lassen, kann es passieren, 
dass die zu unrecht erstattete anzeige wegen mög-
licher Kindesmisshandlung nachteilige Folgen für 
den anzeigeerstatter hat. in Betracht kommt bei-
spielsweise eine anzeige gegen den anzeigeerstat-
ter wegen übler nachrede gemäß § 186 stgB. da-
nach wird, wer in Beziehung auf einen anderen eine 
tatsache behauptet oder verbreitet, welche densel-
ben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen 
meinung herabzuwürdigen geeignet ist, sofern die-
se tatsache nicht erweislich wahr ist, mit geldstrafe 
oder Freiheitsstrafe bedroht.

sowohl für lehrer als auch für die schulleitung gibt es 
aber eine wirksame strategie, damit sich niemand 
der üblen nachrede schuldig macht. Wenn sie we-
gen eines begründeten verdachts auf Kindesmiss-
handlung anzeige bei der Polizei erstatten oder das 
Jugendamt informieren (welches dann gegebenen-
falls anzeige erstattet), müssen sie sich darauf be-
schränken, die objektiven tatsachen in Bezug auf 
den schüler zu schildern, also die beobachteten 
auffälligkeiten am Körper und im verhalten des 
schülers wie verletzungen ohne erklärbare, nach-
vollziehbare ursache, unterernährung, mangelhafte 
Körperhygiene etc. sowie häufiges Fehlen, Kranken-
hausaufenthalte aufgrund von angeblichen unfäl-
len, entwicklungsrückstände oder eigene aussagen 
des schülers. 

um diese objektive schilderung gegenüber der Poli-
zei oder gegenüber dem Jugendamt abgeben zu 
können, sollten lehrer sämtliche hinweise, die auf 
eine misshandlung eines schülers hindeuten, doku-
mentieren.

Verstößt die information über schüler-
angelegenheiten nicht gegen den Grundsatz 
der amts verschwiegenheit und gegen  
datenschutzvorschriften?
nein. Bei der erforderlichen erstattung einer anzei-
ge aufgrund eines begründeten verdachts einer 
straftat dürfen daten des schülers an Behörden wie 
Polizei, staatsanwaltschaft oder gericht weiterge-
geben werden. die datenschutzrechtlichen vor-
schriften lassen eine solche vorgehensweise zu. vor 
der Weitergabe der informationen und der personen-
bezogenen daten des schülers ist nach den schul-
gesetzen regelmäßig die schulleitung zu informieren. 
im Übrigen ist die Übermittlung personenbezogener 
daten an andere öffentliche stellen immer zulässig, 
wenn es zur erfüllung gesetzlicher aufgaben erfor-
derlich ist. sieht beispielsweise das schulgesetz vor, 
dass das Jugendamt zu informieren ist, ist konse-
quenterweise auch die erforderliche datenweiter-
gabe zulässig.

müssen lehrer kooperieren, wenn sie vom  
Jugendamt oder der polizei bei einem  
Verdacht auf Kindesmisshandlung um Hilfe 
gebeten werden?
das ist unter anderem in einem strafrechtlichen er-
mittlungsverfahren der Fall, in dem lehrer die stel-
lung eines zeugen haben. zu beachten ist § 54 abs. 
1 stPo. danach gelten die beamtenrechtlichen vor-
schriften zu aussagegenehmigungen des dienstvor-
gesetzten, wenn sich die vernehmung auf Bereiche 
bezieht, die die Pflicht zur amtsverschwiegenheit 
umfassen könnten. Weitere verpflichtungen erge-
ben sich gegebenenfalls aus den jeweiligen landes-
beamtenrechtlichen vorschriften. 
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7.2.  Rechtliche Pflichten für Er zieher und 
sozial pädagogische Fachkräfte

Für Personen und einrichtungen, die aufgaben der 
Kinder- und Jugendhilfe erfüllen, gilt das Kinder- 
und Jugendhilferecht nach sgB viii. 

erzieher, sozialpädagogische Fachkräfte und Kinder-
pfleger gehören zu diesem Personenkreis, soweit sie 
als mitarbeiter eines trägers der öffentlichen oder 
freien Jugendhilfe tätig sind.22 dazu gehören insbe-
sondere das Jugendamt, aber auch Kindertagesstät-
ten oder einrichtungen der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit. 

Für den umgang mit misshandlungsverdachtsfällen 
relevant ist die bereits im abschnitt 6.2.1 dargestell-
te vorschrift des § 8a sgB viii.23 diese im oktober 
2005 eingeführte norm verpflichtet die adressaten, 
bei gewichtigen anhaltspunkten für eine Kindes-
wohl ge fährdung tätig zu werden. die Bundesländer 
haben diesen schutzauftrag in unterschiedlicher 
Weise umgesetzt; sowohl durch gesetzes änderungen 
als auch durch Konzepte und maßnahmenkataloge, 
die den schutz von Kindern verbessern sollen: etwa 
durch ein verbindliches einladungswesen zu den 
kinder ärztlichen Früherkennungsuntersuchungen, 
die schaffung von Kinderschutznetzwerken, die aus-
bildung von Kinderschutzfachkräften und eine ver-
besserte Kooperation von Jugendhilfe, Polizei und 
Justiz.

r e c H t l i c H e  r e G e l u n G e n7

22 Für sozialpädagogische Fachkräfte, die an Schulen angestellt sind, vgl. den 
Abschnitt „Lehrer“, Kapitel 7.1.
 
23 Gefährdungsrisiken einschätzen
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige anhaltspunkte für die ge-
fährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat 
es das gefährdungsrisiko im zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
abzuschätzen. dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das 
Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirk-
same schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht infrage gestellt 
wird. hält das Jugendamt zur abwendung der gefährdung die ge-
währung von hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 
Personensorgeberechtigten oder den erziehungsberechtigten anzu-
bieten.
(2) in vereinbarungen mit den trägern von einrichtungen und diens-
ten, die leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, 
dass deren Fachkräfte den schutzauftrag nach absatz 1 in entspre-
chender Weise wahrnehmen und bei der abschätzung des gefähr-
dungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. insbe-
sondere ist die verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei 
den Personensorgeberechtigten oder den erziehungsberechtigten 
auf die inanspruchnahme von hilfen hinwirken, wenn sie diese für er-
forderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die angenom-
menen hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die gefährdung ab-
zuwenden. 
(3) hält das Jugendamt das tätigwerden des Familiengerichts für er-
forderlich, so hat es das gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die 
Personensorgeberechtigten oder die erziehungsberechtigten nicht 
bereit oder in der lage sind, bei der abschätzung des gefährdungsri-
sikos mitzuwirken. Besteht eine dringende gefahr und kann die ent-
scheidung des gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugend-
amt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in obhut zu 
nehmen.
(4) soweit zur abwendung der gefährdung das tätigwerden anderer 
leistungsträger, der einrichtungen der gesundheitshilfe oder der Po-
lizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die inanspruchnahme 
durch die Personensorgeberechtigten oder die erziehungsberechtig-
ten hinzuwirken. ist ein sofortiges tätigwerden erforderlich und wir-
ken die Personensorgeberechtigten oder die erziehungsberechtigten 
nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur abwendung 
der gefährdung zuständigen stellen selbst ein. 
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was müssen erzieher und sozialpäda gogische 
Fachkräfte tun, wenn ihnen anhaltspunkte für 
eine Kindeswohl gefährdung bekannt werden? 
Was mitarbeiter von Kinder- und Jugendhilfeein-
richtungen konkret tun müssen, steht in den Koope-
rationsvereinbarungen, die ihre jeweiligen einrichtun-
gen mit dem Jugendamt getroffen haben. § 8a abs. 
2 sgB viii schreibt den öffentlichen und freien trä-
gern von einrichtungen und diensten der Jugend-
hilfe den abschluss solcher Kooperations- und be-
reichsspezifischer hilfevereinbarungen vor.24 die hierin 
ausformulierten handlungsanweisungen für erzieher 
oder sonstige Fachkräfte konkretisieren deren rechts-
pflichten aus § 8a sgB viii.

dieser schutzauftrag besteht in einem abgestuften 
vorgehen: deuten gewichtige anhaltspunkte auf 
eine Kindeswohlgefährdung hin, muss die jeweilige 
Fachkraft zunächst eine einschätzung des gefähr-
dungsrisikos vornehmen. hierfür muss sie sich even-
tuell mit einer anderen insoweit erfahrenen Fach-
kraft beraten bzw. sich von dieser unterstützen 
lassen. anschließend muss sie auf die eltern zuge-
hen und dafür werben, dass diese hilfen in an-
spruch nehmen, die zur gefährdungsabwendung 

erforderlich sind.25 erst, wenn die angenommenen 
hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die gefähr-
dung abzuwenden, ist das Jugendamt zu informie-
ren, das dann weitere maßnahmen ergreift. 

grundsätzlich – und dies spiegelt sich auch in den 
Kooperationsvereinbarungen wider – variieren die 
anforderungen an den einzelnen mitarbeiter je 
nach Qualifikationsgrad und tätigkeit.26 Während 
mitarbeiter von Beratungsstellen aufgrund ihrer 
ausbildung und erfahrung in der lage wären, be-
troffene eltern umfassend zu beraten, ginge dies 
bei erziehern einer Kindertagesstätte über den rah-
men ihres aufgabenbereichs hinaus. sie wären ver-
pflichtet, bei verdachtsanzeichen sofort den rat ei-
ner erfahrenen Fachkraft zu suchen. diese kann bei 
der einrichtung selbst angestellt sein oder zu einer 
von der einrichtung benannten anlaufstelle gehören 
(Kapitel 6.2.). 

77r e c H t l i c H e  r e G e l u n G e n

24  Grundlegende Musterkooperationsvereinbarungen finden sich in der Veröf-
fentlichung „Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung – Arbeitshilfe zur 
Kooperation zwischen Jugendamt und Trägern der freien Kinder- und Jugend-
hilfe“, herausgegeben vom ISA – Institut für soziale Arbeit Münster, 2006. 

25 § 8a Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 SGB VIII.
26  Reinhard Wabnitz (Hrsg.): Grundkurs Kinder- und Jugendhilferecht für die 

Soziale Arbeit, UTB, Stuttgart 2009.
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Haben erzieher und sozialpädagogische  
Fachkräfte eine mitteilungspflicht gegenüber 
dem Jugendamt? 
nein, zunächst nicht. in der Phase der abschätzung 
des gefährdungsrisikos muss das Jugendamt noch 
nicht rechtlich zwingend eingeschaltet werden – 
auch wenn zahlreiche träger dies ihren mitarbeitern 
in den konkreten handlungsanweisungen so vor-
schreiben. 
Wenn nach einer gefährdungseinschätzung klar ist, 
dass das Kind gefährdet ist, die eltern es jedoch al-
leine nicht schaffen, die gefährdung abzuwenden, 
oder nicht willens sind, sich helfen zu lassen, müs-
sen erzieher und sozialpädagogische Fachkräfte das 
Jugendamt informieren.  

eine rechtspflicht, das Jugendamt einzuschalten, 
entsteht auch, wenn die selbst geleistete hilfe und 
die von den eltern in anspruch genommene hilfe 
durch anlaufstellen fruchtlos geblieben sind.

müssen die eltern einbezogen werden? 
Ja. erzieher und sozialpädagogische Fachkräfte 
müssen die eltern des möglicherweise gefährdeten 
Kindes einbeziehen. § 8a abs. 1 sgB viii fordert 
nämlich, dass die Personensorgeberechtigten (el-
tern) sowie die Kinder und Jugendlichen einbezo-
gen werden sollen, es sei denn, dass dadurch der 
wirksame schutz des Kindes oder des Jugendlichen 
infrage gestellt wird. 
aufgabe der leitung einer einrichtung ist es, ihre 
mitarbeiter durch handlungsanweisungen anzulei-
ten, in welcher Weise sie auf die eltern eines mut-
maßlich gefährdeten Kindes zugehen sollen. das 
einfühlsame zugehen auf die eltern stellt eine große 
herausforderung dar, die gegebenenfalls eine ent-
sprechende Fortbildung der einrichtung und ihrer 
mitarbeiter notwendig macht.  

die einbeziehung der eltern ist nicht gleichbedeu-
tend mit einem einvernehmlichen handeln. Wenn 
eine information des Jugendamts oder des Familien-
gerichts notwendig ist, kann sie zwar bei akuter ge-
fährdung auch gegen den Willen der eltern erfol-
gen, jedoch nur in einzelfällen ohne deren Kenntnis.

Haben erzieher und sozialpädagogische  
Fachkräfte eine anzeigepflicht bei der polizei?
nein. auch aus der besonderen schutzpflicht nach 
§ 8a sgB viii ergibt sich keine Pflicht zur strafanzei-
ge, da eine anzeige nicht das am ehesten geeignete 
mittel zur abwendung der Kindeswohlgefährdung 
ist. eine strafanzeige verpflichtet Polizei und staats-
anwaltschaft zwar zu ermittlungen gegen den tat-
verdächtigen und gegebenenfalls zu dessen Bestra-
fung, dies führt aber nicht unmittelbar zu einer 
verbesserung der situation des Kindes. nur in aus-
nahmefällen kann eine strafanzeige zur abwehr ei-
ner Kindeswohlgefährdung das richtige mittel sein. 

strafbar nach § 138 des strafgesetzbuchs ist nur die 
nichtanzeige geplanter schwerster verbrechen, wie 
z. B. mord und totschlag.
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welche Konsequenzen haben nichtstun und 
Fehlverhalten? 
Personen, die verpflichtet sind, bei verdacht auf 
misshandlung eines Kindes etwas zu unternehmen, 
verstoßen gegen ihre Pflichten, wenn sie nichts oder 
das Falsche tun. da durch § 8a sgB viii in Kombina-
tion mit den jeweils einschlägigen Kooperationsver-
einbarungen und einrichtungsspezifischen hand-
lungsanweisungen relativ klar definiert ist, was bei 
einem verdacht auf Kindesmisshandlung zu tun ist, 
lassen sich Pflichtverstöße und Fehlverhalten anhand 
dieses maßstabs identifizieren und nachweisen. an-
derseits bietet die Konkretisierung der Pflichten den 
erziehern und sonstigen Fachkräften die chance, vor-
würfe zu entkräften, indem sie darlegen, dass sie al-
les vorgeschriebene erfüllt haben.

Pflichtverstöße können unterschiedliche Folgen 
haben:

dienst- und arbeitsrechtliche Konsequenzen
Wenn erzieher, Kinderpfleger oder sozialpädagogi-
sche Fachkräfte ihre Pflichten nicht er füllen, können 
ihre arbeitgeber oder dienstherren dies mit dienst- 
oder arbeitsrechtlichen sanktionen ahnden.  

strafrechtliche Konsequenzen
§ 8a sgB viii konkretisiert zwar die schutzpflichten 
in Bezug auf verdachtsfälle, enthält jedoch keine ei-
genen strafvorschriften. strafrechtliche Konsequen-
zen hat etwaiges Fehlverhalten von erziehern daher 
nur, wenn es den tatbestand eines im strafgesetz-
buch enthaltenen straftatbestands erfüllt.27 das ist 
immer im einzelfall zu prüfen. es setzt zunächst vo-
raus, dass der jeweiligen Fachkraft überhaupt ein 
Fehlverhalten vorgeworfen werden kann. hat sie 

pflichtgemäß gehandelt, d. h. sich pflichtgemäß um 
hilfe bemüht, macht sie sich nicht strafbar. 

hat eine Fachkraft es hingegen unterlassen, etwas 
zur abwendung der Kindeswohlgefährdung zu tun, 
kommt es für die Frage einer möglichen strafbarkeit 
darauf an, ob dieses nichtstun einen gesetzlichen 
straftatbestand erfüllt. infrage kommt eine straf-
barkeit durch unterlassen.

das strafgesetzbuch sieht hierfür folgende straftat-
bestände vor: 

n unterlassene hilfeleistung28,
n fahrlässige (oder vorsätzliche) Körper verletzung 

durch unterlassen29, 
n fahrlässige tötung durch unterlassen30,
n bei lehrern kommen zusätzlich Körper verletzung 

im amt durch unter lassen31 und
n misshandlung schutzbefohlener durch 

unter lassen32 infrage.

27  Zum Beispiel Körperverletzung (im Amt) durch Unterlassen, 
unterlassene Hilfeleistung. 

28 Gemäß § 323c StGB.
29 Gemäß § 223, 13 StGB.
30 Gemäß § 222, 13 StGB.
31 Gemäß §§ 340, 13 StGB.
32 Gemäß §§ 225, 13 StGB.
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Kinder schützen
strafrechtlich relevantes unterlassen
geprüft wird bei einer unterlassungsstraftat, ob das 
unterlassen der notwendigen und vorgeschriebe-
nen hilfsmaßnahmen gleichbedeutend mit einer 
verletzungshandlung war. das setzt neben einer 
garantenstellung des täters voraus, dass dieser es 
in der hand hatte, durch seine rettungshandlung 
den tatbestandlichen erfolg (d. h. hier die miss-
handlung des Kindes) abzuwenden.33

an dieser Beherrschung des geschehens fehlt es in 
aller regel sowohl bei erziehern wie auch bei leh-
rern und ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugend-
arbeit, weshalb sie im grunde nicht zu befürchten 
haben, sich durch unterlassen strafbar zu machen. in 
anbetracht ihres aufgabenbereichs haben erzieher, 
Kinderpfleger oder sozialpädagogische Fachkräfte 
meist nämlich nur vergleichsweise geringe einfluss-
möglichkeiten auf die abwendung einer Kindes-
wohlgefährdung. sie können hilfsmaßnahmen für 
das Kind anregen und vorschlagen, sie können aber 
nicht selbst darüber entscheiden, ob beispielsweise 
eine inobhutnahme angeordnet wird oder nicht. 
diese letztendliche entscheidung treffen Jugendamt 
und Familiengericht.  
das gleiche gilt für lehrer und ehrenamtliche in der 
Kinder- und Jugendarbeit. 

neben der echten unterlassungsstraftat gibt es den 
tatbestand der unterlassenen hilfeleistung.34 dieser 
setzt voraus, dass der täter bei unglücksfällen oder 
gemeiner gefahr oder not eine ihm zumutbare und 
erforderliche hilfeleistung vorsätzlich unterlässt. ob 
diese voraussetzungen gegeben sind, hängt vom 
einzelfall ab. sobald sich die betreffende Person in 
irgendeiner Weise um hilfe bemüht, entkräftet dies 
den strafvorwurf der unterlassenen hilfeleistung. 
sie macht sich auch nicht strafbar, wenn sie zu-
nächst statt des Jugendamts die Polizei einschaltet, 
auch wenn ersteres im konkreten Fall erfolg verspre-
chender gewesen wäre.

Zivilrechtliche Konsequenzen 
neben strafrechtlichen und arbeitsrechtlichen Kon-
sequenzen kann erzieherisches Fehlverhalten auch 
zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.35  
so könnten ein Kind oder dessen vertreter etwa 
schadensersatz- und schmerzensgeldansprüche gel-
tend machen, weil die mitarbeiter der jeweiligen Ju-
gendhilfeeinrichtung hilfshandlungen unterlassen 
haben und die misshandlung deshalb fortdauerte. 
Bislang sind solche ansprüche gegen erzieher und 
einrichtungen sehr selten geltend gemacht worden, 
gleichwohl sollten erzieher ihre voraussetzungen im 
auge behalten. 

damit solche zivilrechtlichen ersatzansprüche erfolg 
haben, muss ein Kläger sie geltend machen. anders 
als im strafrecht, wo die staatsanwaltschaft auf-
grund einer anzeige, aber auch aufgrund eines hin-
reichenden tatverdachts von sich aus tätig werden 
kann, prüfen gerichte zivilrechtliche ansprüche nur, 
wenn ein geschädigtes Kind oder seine gesetzlichen 
vertreter (eltern oder amtsvormund) gegen den be-
treffenden erzieher, die sozialpädagogische Fach-
kraft oder die einrichtung klagen. 

damit die schadensersatzansprüche erfolg haben, 
muss das beanstandete Fehlverhalten sowohl eine 
Pflichtverletzung darstellen als auch ursächlich für 
einen schaden sein, den das Kind erlitten hat.36 
liegt keine Pflichtverletzung vor, wäre ein ersatzan-
spruch von vornherein unbegründet. 

liegt eine Pflichtverletzung vor, müsste sie ursäch-
lich für den schaden, den das Kind erlitten hat, ge-
wesen sein und der Kläger (das Kind oder seine ge-
setzlichen vertreter) müsste dies dem beklagten 
erzieher nachweisen. 

33 § 13 StGB.
34 § 323c StGB.
35  Die im Folgenden gemachten Ausführungen gelten auch für Lehrer, 

wobei hier die Besonderheiten der Amtshaftung zu beachten sind,  
§ 839 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Artikel 34 Grundgesetz (GG).

36 §§ 823 Abs. I und II sowie § 831 BGB.
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Kinder schützen
organisationsverschulden der einrichtung
neben der haftung eines einzelnen erziehers oder 
Pflegers ist auch eine haftung des trägers der ein-
richtung denkbar. der rechtsträger einer einrichtung 
haftet sowohl für eigenes fehlerhaftes verhalten wie 
auch für schäden, die seine mitarbeiter vorsätzlich 
oder fahrlässig verursacht haben.

der träger haftet insbesondere für die auswahl der 
richtigen mitarbeiter; diese müssen für die ihnen zu-
gewiesenen aufgaben ausreichend qualifiziert sein. 
er muss für deren unterrichtung und Fortbildung im 
hinblick auf den umgang mit verdachtsfällen sor-
gen. und er muss kontrollieren, ob die arbeit wei-
sungsgemäß ausgeführt wird. diese haftung des 
trägers bezieht sich auch auf ehrenamtliche helfer. 
entstehen durch eine unzureichende organisation 
des Betriebsablaufs schäden, ist der träger verant-
wortlich. setzt der träger etwa infolge mangelhaf-
ter Personalplanung zu wenig Betreuer ein und 
kommt deshalb ein Kind zu schaden, haftet er. 

angenommen, der Verdacht auf Kindesmiss-
handlung stellt sich als falsch heraus, droht 
dann eine anzeige der fälschlich verdächtig-
ten eltern?
es ist nicht ausgeschlossen, dass sich eltern gegen 
eine verdächtigung durch erzieher einer einrichtung 
wehren, indem sie strafanzeige wegen übler nach-
rede erstatten.37

vor derartigen vorwürfen können sich erzieher je-
doch schützen, indem sie mit verdachtsmomenten 
sensibel umgehen. hierzu gelten die im abschnitt 
„rechtliche Pflichten für lehrer“ (Kapitel 7.1) dar-
gestellten hinweise. erzieher sollten mit Kollegen 
und anderen Fachleuten sorgfältig rücksprache hal-
ten, ehe sie informationen an andere stellen weiter-
geben oder gar anzeige bei der Polizei erstatten. 
das dürfte in der regel ausreichen, den strafvor-
wurf einer üblen nachrede zu entkräften. 

37 § 186 StGB.
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7.3.  Rechtliche Pflichten für ehren  - 
amtliche Mitarbeiter von Jugendhilfe-
einrichtungen

zu beachten ist, dass der schutzauftrag des  
§ 8a sgB viii nur für träger von einrichtungen und 
diensten gilt, die leistungen nach dem sgB viii er-
bringen und hier wiederum unmittelbar nur für dort 
beschäftigte Fachkräfte. Fachkräfte sind Personen, 
die sich im sinne von § 72 abs. 1 sgB viii für die 
aufgabe eignen und eine dieser aufgabe entspre-
chende ausbildung erhalten haben. 

ist eine ehrenamtlich tätige Person zugleich Fach-
kraft, gilt für sie die Pflicht zur Wahrnehmung des 
schutzauftrags. laien hingegen, d. h. Personen 
ohne entsprechende ausbildung, oder Personen in 
der ausbildung, sind daher vom schutzauftrag nach 
§ 8a sgB viii ausgenommen. selbstverständlich soll-
ten einrichtungen und dienste, die laien einsetzen, 
dafür sorge tragen und entsprechende vorkehrun-
gen treffen, dass auch diese mitarbeiter bei ver-
dacht auf misshandlung oder vernachlässigung ei-
nes von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen 
richtig und angemessen reagieren. dies gilt für Kin-
dertagesstätten ebenso wie für die zahlreichen ein-
richtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit: 
Jugendtreffs, Jugendhäuser, spielmobile und ähnli-
ches. die aufgabe für die jeweilige einrichtung be-
steht darin, ihre ehrenamtlichen Kräfte zu befähi-
gen, bei verdacht auf misshandlung oder 
vernachlässigung eines von ihnen betreuten Kindes 
oder Jugendlichen richtig und angemessen zu re-
agieren. 

dabei muss berücksichtigt werden, dass die Qualifi-
kation der ehrenamtlichen mitarbeiter je nach art 
ihrer tätigkeit und entsprechend ihrer einschlägigen 
erfahrung im umgang mit Kindeswohlgefährdun-
gen variiert. deshalb sollte die jeweilige einrichtung 
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ihnen klare interne handlungsanweisungen geben, 
was bei einem verdacht getan werden muss, insbe-
sondere, welche hauptamtliche Kraft bzw. welche 
anlaufstelle angesprochen werden muss. zu be-
rücksichtigen ist auch, dass von ehrenamtlichen 
mitarbeitern nicht das gleiche wie von hauptamtli-
chen mitarbeitern erwartet werden kann. dennoch 
sollte auch für sie der schutz vor Kindeswohlgefähr-
dung eine hohe Priorität haben.38   

7.4.  Rechtliche Pflichten von Mitarbeitern 
der sonstigen Kinder- und Jugend-
arbeit 

eine ganze reihe von einrichtungen bietet zwar an-
gebote für Kinder und Jugendliche an, erbringt aber 
keine leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach 
dem sgB viii. dazu gehören Kinder- und Ju-
gendsportvereine, Pfadfinder, Jugendmusikvereine, 
Kindertheaterclubs und viele mehr. Für sie gilt der 
zuvor beschriebene schutzauftrag des § 8a sgB viii 
nicht. gleichwohl sind die dort beschäftigten mitar-
beiter am Wohl der zu ihnen kommenden Kinder  
und Jugendlichen interessiert und aus den jeweils 
zugrunde liegenden trainings-, unterrichts- oder 
Betreuungsverhältnissen erwachsen auch rechtliche 
schutzpflichten. im hinblick auf den umgang mit 
dem verdacht auf häusliche Kindeswohlgefährdun-
gen werden diese am Beispiel der sporttrainer/
Übungsleiter (Kapitel 7.5.) dargestellt. 

7.5.  Rechtliche Pflichten für Sporttrainer/
Übungsleiter

die rechtlichen Pflichten für sporttrainer/Übungs-
leiter sind davon abhängig, wo diese tätig sind: 

n Wenn sie als lehrer an einer schule unter richten, 
gelten für sie die zu den lehrern gemachten  
ausführungen (Kapitel 7.1.).

n  soweit das sporttraining Bestandteil eines 
Jugendhilfeangebots ist, unterliegen die trainer 
den zuvor beschriebenen schutzpflichten  
des Kinder- und Jugend hilfe  gesetzbuchs, die  
für mitarbeiter von Kinder- und Jugend hilfe-
einrichtungen gelten (Kapitel 7.2.). 

n sporttrainer und Übungsleiter von Freizeit- und 
hobbysportclubs oder Jugend abteilungen  
normaler sport vereine haben dagegen keinen  
be sonderen gesetzlichen schutzauftrag. das  
sgB viii gilt für sie nicht. trotzdem haben sie  
gewisse verpflichtungen, die im Folgenden  
erläutert werden.

38  „Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung – Arbeitshilfe zur Koopera-
tion zwischen Jugendamt und Trägern der freien Kinder- und Jugendhil-
fe“, herausgegeben vom ISA – Institut für soziale Arbeit Münster, 2006,  
S. 125 ff. 
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Vertragliche nebenpflicht zur information  
aufgrund der Übungs leiterausbildung
Bei der Übungsleiterausbildung wird der Übungslei-
ter in der regel darauf hingewiesen, dass bei ver-
dacht auf Kindesmisshandlung das Jugendamt zu 
informieren ist. daher dürfte ein solches verhalten 
für jeden sporttrainer und Übungsleiter bzw. ehren-
amtlichen trainer eine vertragliche nebenpflicht 
darstellen. das gilt auch, wenn die Pflicht zur infor-
mation nicht ausdrücklich in einem schriftlichen ar-
beits- oder Beschäftigungsvertrag enthalten ist.

die Folge: Würde ein sporttrainer es trotz konkreter 
anhaltspunkte für eine Kindesmisshandlung unter-
lassen, eine meldung an das Jugendamt zu machen, 
würde er seinen Übungsleitervertrag verletzen. er 
könnte deshalb abgemahnt oder gegebenenfalls so-
gar gekündigt werden. 

zu ihrer eigenen sicherheit sollten sich sporttrainer 
und Übungsleiter bei anzeichen einer Kindeswohl-
gefährdung immer an ihren verein oder ihren träger 
wenden, um abzuklären, ob ein hinreichender ver-
dacht auf Kindesmisshandlung oder vernachlässi-
gung besteht und welche maßnahmen einzuleiten 
sind.

pflicht zum tätigwerden aus dem trainer-
vertrag
manche sportvereine oder sportclubs haben sich 
eine selbstverpflichtung auferlegt, im Falle einer 
Kindeswohlgefährdung oder bei sexuellem miss-
brauch von Kindern und Jugendlichen tätig zu wer-
den. solche selbstverpflichtungserklärungen des 
vereins, die häufig in Form von richtlinien abgege-
ben werden, sind automatisch Bestandteil der trainer-
verträge. existiert also eine solche selbstverpflich-
tung, sind trainer und Übungsleiter verpflichtet, bei 
verdachtsmomenten tätig zu werden. 

moralische Verpflichtung zur Hilfe
aufgrund ihrer trainereigenschaft und des häufig 
engen vertrauensverhältnisses bekommen sporttrai-
ner oft viel aus dem persönlichen Bereich von Kin-
dern und Jugendlichen mit. deshalb sind sie unter 
umständen eher als andere ansprechpartner der 
Kinder imstande, zur abhilfe bei misshandlungen 
oder vernachlässigungen beizutragen. daraus ent-
steht zwar keine rechtspflicht, wohl aber eine mo-
ralische verpflichtung von trainern, das Wohl der 
von ihnen trainierten Kinder auch über den unmit-
telbaren trainingszusammenhang hinaus zu schüt-
zen. 

was dürfen und sollten sporttrainer tun, 
wenn sie an einem von ihnen trainierten  
Kind anzeichen für misshandlungen und  
Ver nachlässigungen feststellen? 
idealerweise sollte jeder sportverein über einen Kata-
log interner verhaltensregeln verfügen, der es den 
trainern ermöglicht, bei verdachtsfällen angemes-
sen zu reagieren. zudem sollte jeder verein seine 
trainer und Übungsleiter organisatorisch und insti-
tutionell unterstützen, indem er eine interne oder 
externe Kontaktperson als anlaufstelle benennt.

der Katalog von verhaltensregeln kann sich an den 
zuvor erläuterten grundsätzen von § 8a sgB viii  
orientieren. danach sollten trainer bei verdachtsan-
zeichen (blaue Flecken, untergewicht, vernachläs-
sigtes äußeres und ähnliches) aufmerksam werden, 
ihre Beobachtungen mit ihren Kollegen und der lei-
tung reflektieren und gegebenenfalls im sensiblen 
gespräch mit dem betroffenen Kind oder Jugend-
lichen hinterfragen. da sporttrainer in der regel keine 
einschlägige erfahrung im umgang mit misshand-
lungs- und vernachlässigungsfällen haben, ist es für 
sie unerlässlich, rasch eine erfahrene Fachkraft hin-
zuzuziehen. 

r e c H t l i c H e  r e G e l u n G e n7
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wenn sich sporttrainer oder Übungsleiter ent-
schließen, ihre Beobachtungen dem Jugend-
amt oder einer anderen Fachkraft mitzuteilen, 
verstoßen sie dann nicht gegen datenschutz-
vorschriften?
nein. eine datenweitergabe bei einem verdacht auf 
strafbare handlungen an einem Kind oder Jugend-
lichen (Körperverletzung, misshandlung schutzbe-
fohlener) ist stets zulässig, da sie der ermöglichung 
einer strafverfolgung dient. als orientierungshilfe 
im umgang mit daten kann hierbei das geplante, 
aber bis auf Weiteres nicht verwirklichte Bundeskin-
derschutzgesetz dienen. dieses erlaubte ausdrück-
lich eine datenweitergabe zum zweck der gefähr-
dungseinschätzung, schrieb jedoch vor, persönliche 
daten so sparsam wie möglich beziehungsweise nur 
anonymisiert weiterzugeben. Wenn sich sporttrai-
ner und Übungsleiter an diesen grundsatz halten, 
also mit daten und angaben sensibel umgehen und 
daten nur nach rücksprache mit Fachleuten weiter-
geben, besteht keine gefahr, gegen datenschutz-
vorschriften zu verstoßen.

müssen die eltern einbezogen werden? 
sporttrainer sollten sich daran orientieren, was sach-
lich sinnvoll ist. anders als in Kindertageseinrichtun-
gen, wo zwischen erziehern und eltern in der regel 
ein mehr oder minder enges vertrauensverhältnis 
besteht, haben sporttrainer zu eltern meist weniger 
oder gar keinen Kontakt. eine einbeziehung der  
eltern kann vom trainer daher nicht generell gefor-
dert werden und wäre in vielen Fällen sogar kontra-
produktiv. 

Können sich sporttrainer strafbar machen, 
wenn sie bei einem Verdacht auf misshand-
lung nichts tun?
sporttrainer haben aufgrund ihrer aufsichtspflicht 
und der tatsächlichen Betreuung während des trai-
nings eine garantenstellung für die von ihnen trai-
nierten Kinder und Jugendlichen. hieraus erwächst 
aber keine strafrechtliche verantwortlichkeit für die 
abwehr von misshandlungen durch eltern oder 
dritte zu einer anderen zeit und an einem anderen 
ort als der trainingsstätte. 

eine strafbarkeit wegen misshandlungen durch drit-
te, etwa wegen fahrlässiger Körper verletzung durch 
unterlassen gemäß §§ 229, 13 stgB, käme nur in-
frage, wenn der sporttrainer seine aufsichtspflicht 
verletzt und das Kind während der dauer seiner 
aufsicht misshandelt würde. ein Kind, das zu hause 
misshandelt wird, steht in dieser zeit aber gerade 
nicht unter der aufsicht des sporttrainers, sodass 
eine strafbarkeit durch unterlassen in der regel 
ausscheidet. eine strafbarkeit wegen unterlassener 
hilfeleistung dürfte in der regel ebenfalls nicht vor-
liegen. 

Haben sporttrainer eine anzeigepflicht  
bei der polizei?
nein. es besteht bei einem verdacht auf Kindesmiss-
handlung keine Pflicht zur strafanzeige (vgl. Kap. 
7.1. und 7.2.). sporttrainer können und dürfen aber 
jederzeit anzeige erstatten. stattdessen können sie 
jedoch auch bei einem entsprechenden verdacht 
das Jugendamt einschalten und es diesem überlas-
sen, bei entsprechenden verdachtsmomenten straf-
anzeige zu erstatten. 
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7.6. Fazit
liegen einem lehrer anhaltspunkte dafür vor, dass 
einer seiner schüler misshandlungen oder vernach-
lässigungen ausgesetzt ist, dann muss er in einer 
abstimmung mit der schulleitung tätig werden. 
ganz wichtig ist dabei, dass die schule ihre lehrer in 
solchen Fällen nicht alleine lässt. lehrer brauchen 
Beratung und unterstützung, wenn es darum geht, 
auf verdachtsfälle angemessen zu reagieren. die 
schulleitungen sind verpflichtet, hierfür die notwen-
digen und geeigneten organisationsstrukturen zu 
schaffen.

der erste schritt muss im regelfall darin bestehen, 
die eltern des betreffenden schülers zu informieren, 
sie auf die verdachtsmomente hinzuweisen und sie 
ggf. auch aufzufordern, die unterstützung des Ju-
gendamts in anspruch zu nehmen. ist gefahr im 
verzug oder ist zu befürchten, dass der wirksame 
schutz des Kindes durch die Beteiligung der eltern 
infrage gestellt wird, muss das Jugendamt unmittel-
bar benachrichtigt werden, damit die notwendigen 
schritte zum schutz des Kindes oder Jugendlichen 
eingeleitet werden können.

eine strafanzeige bei der Polizei kann, muss aber 
nicht erstattet werden. in jedem Fall sollte vor einer 
anzeige geprüft werden, ob die einschaltung des 
Jugendamts oder eine andere geeignete maßnahme 
sinnvoller erscheinen, um dem schüler zu helfen.

erzieher und sozialpädagogische Fachkräfte 
sind gesetzlich verpflichtet, bei gewichtigen an-
haltspunkten für misshandlung oder vernachlässi-
gung eines von ihnen betreuten Kindes tätig zu 
werden. nichtstun kann sowohl arbeits-, zivil- als 
auch sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen. Was erzieher konkret tun müssen, hängt von 
ihrem Qualifikationsgrad ab und ergibt sich aus der 
Kooperationsvereinbarung zwischen der jeweiligen 
einrichtung und dem Jugendamt. zunächst müssen 

sie gemeinsam mit einer erfahrenen Fachkraft eine 
gefährdungseinschätzung vornehmen und auf die 
sorge berechtigten zugehen, um diesen erforder-
liche hilfe anzubieten oder sie zu ermutigen, hilfe 
von außen anzunehmen – es sei denn, durch die 
einbeziehung der eltern wäre der wirksame schutz 
des Kindes infrage gestellt. Wenn die eltern nicht 
bereit oder in der lage sind, hilfe anzunehmen, 
oder die angenommenen hilfen nicht ausreichend 
erscheinen, um die gefährdung abzuwenden, muss 
das Jugendamt informiert werden, das dann ggf. 
auch Familiengericht, ärzte oder Polizei einschaltet. 
eine Pflicht zur strafanzeige besteht nicht. die da-
tenweitergabe zum zweck der gefährdungsein-
schätzung ist erlaubt.

Bei mitarbeitern der Kinder- und Jugendarbeit 
hängen die Pflichten von ihrem tätigkeitsbereich 
ab. im Fall von sporttrainern/Übungsleitern be-
deutet dies, dass sie keiner gesetzlichen verpflich-
tung zum tätigwerden unterliegen. sie können und 
sollten aber aufgrund ihrer trainereigenschaft indizi-
en wahrnehmen, die auf eine vernachlässigung oder 
misshandlung eines von ihnen trainierten Kindes 
oder Jugendlichen hindeuten. in absprache mit ih-
rer vereinsleitung können sie dann eine vom verein 
benannte anlaufstelle, z. B. das Jugendamt, infor-
mieren und die Klärung einer möglichen gefähr-
dung anregen. die hierzu erforderliche daten-
weitergabe ist erlaubt, allerdings sollten persönliche 
daten so weit wie möglich nur anonymisiert weiter-
gegeben werden.
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8. Prävention vor Ort
Kindesmisshandlungen können vermieden oder zu-
mindest frühzeitig erkannt werden, wenn Fachleute 
wie lehrer, sozialpädagogen, Jugend- und Übungs-
leiter oder trainer wissen, was sie bei einem ver-
dacht tun können. deshalb ist es wichtig, dass diese 
ihr Wissen ebenfalls an Kollegen weitergeben. 

deshalb bietet die Polizeiliche Kriminalprävention 
unter www.polizei-beratung.de eine Powerpoint-
Präsentation an, mit der das thema im rahmen von 
mitarbeiterversammlungen, lehrerkonferenzen oder 
bei teambesprechungen eingebracht werden kann. 
ebenso könnte eine externe Fachkraft zum thema 
Kinderschutz als referent eingeladen werden. in der 
regel sind alle landesjugendämter und Jugendäm-
ter in der lage, Fachkräfte mit einer be sonderen 
Kompetenz im Kinderschutz zu vermitteln. 

möglich ist es auch, einen Fortbildungstag in der je-
weiligen einrichtung zu veranstalten – beispielsweise 
eine schulinterne lehrerfortbildung – unter einbe-
ziehung von Fachkräften des Jugendamts, regionalen 
vereinen gegen Kindesmisshandlung, einem Kinder-
arzt oder einem mitarbeiter der Polizeilichen Kriminal-
prävention. Je nach landesspezifischer struktur gibt 
es einrichtungen oder träger, die diese Fortbildungs-
aufgaben übernehmen können. 

im Bereich sport ist es besonders wichtig, die künfti-
gen trainer, Jugendtrainer und Übungsleiter im rah-
men ihrer ausbildung auf das thema Kinderschutz 
aufmerksam zu machen. der deutsche olympische 
sportbund (www.dsob.de) und die deutsche sport-
jugend (www.dsj.de) unterstützen ihre mit glieds-
organisationen bei diesen aus- und Fortbildungen. 

Bei der Behandlung des themas Kindesmisshand-
lung ist zu berücksichtigen, dass die weit überwie-
gende mehrzahl von Pädagogen in Kindertagesein-
richtungen, schulen oder Freizeiteinrichtungen nur 
punktuell mit gravierenden misshandlungen kon-
frontiert wird. meist liegt eine schulung bereits län-
ger zurück, wenn es einen aktuellen Fall gibt. Bei der 
vermittlung der erforderlichen Kenntnisse spielen 
deshalb multiplikatoren eine entscheidende rolle. 
sowohl im Bereich schule als auch Jugendhilfe ist 
die Qualifikation von lehrkräften, schulpsychologen, 
erziehern, ausbildern oder sozialpädagogen zu 
multiplikatoren von großer Bedeutung. diese sind 
ihrerseits dazu in der lage, mitarbeiter und Kolle-
gen der eigenen einrichtung zu beraten und zu in-
formieren. in einigen Kindertagesstätten gibt es 
ebenfalls Praxisberater, die auch Fachberatungen in 
Kinderschutzfällen übernehmen oder bei Kinder-
schutzfällen hinzugezogen werden können.

einschlägige untersuchungen betonen die Koopera-
tion und vernetzung, vor allem die systematische 
verzahnung von gesundheits-, Kinder- und Jugend-
hilfe als wesentlich für das gelingen früher hilfen 
für den Kinderschutz. um einen besseren und wirk-
sameren Kinderschutz vor ort zu unterstützen, ist es 
daher sinnvoll, derartige netzwerke zu begleiten 
oder aufzubauen. so können zum Beispiel regelmä-
ßige reflektionen von Kinderschutzfällen gewähr-
leistet und entsprechende vorbeugungsstrategien 
oder Kriseninterventionen geplant und umgesetzt 
werden. Für multiplikatoren ist es deshalb ratsam, in 
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ein solches regionales „Kinderschutz-netzwerk“ ein-
gebunden zu sein und dort an einem regelmäßigen 
erfahrungsaustausch teilzunehmen.

so existieren zum Beispiel vor ort sogenannte soziale 
Frühwarnsysteme, die als systematisch und präven-
tiv ausgerichtete netzwerke der Kinder-, Jugend-, 
Familien- und gesundheitshilfe auf kommunaler 
ebene wirksam sind. mit ihnen können Belastungs-
situationen von Familien früh erkannt und passge-

naue hilfen gegeben werden. hier kann Beratung 
nachgefragt werden, häufig gibt es ein nottelefon 
und zum teil werden auch hausbesuche angeboten. 
darüber hinaus verfügen manche sozialen Früh-
warnsysteme über eine clearingstelle, die beim Fin-
den der richtigen hilfe unterstützung leistet.
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9.1. Ansprechpartner
lehrer, erzieher und ehrenamtliche in der Kinder- 
und Jugendarbeit erhalten hilfe und informationen 
zu weiteren ansprechpartnern

n bei den örtlichen und regionalen Jugendäm-
tern und Beratungsstellen, die stets ansprech-
partner bei Fragen zu Kindesmisshandlung und 
-vernachlässigung sind und deren adressen und 
telefonnummern bei jeder stadt- oder Kreisver-
waltung erfragt werden können;

n auf den internetseiten, die aufschluss über die 
umfangreichen aktivitäten der jeweiligen länder 
im Bereich des Kinderschutzes geben:  
www.kinderschutz.bayern.de, 
www. netzwerk-kinderschutz.de
(Baden-Württemberg),  
www.fachstelle-kinderschutz.de;

n bei schwangerschaftsberatungsstellen, die 
über bestehende gesetzliche leistungen und  
hilfen für Familien und Kinder, vorsorgeunter-
suchungen im rahmen der schwangerschaft, so-
ziale und wirtschaftliche hilfen für schwangere 
und lösungsmöglichkeiten für psychosoziale 
Konflikte im zusammenhang mit einer schwan-
gerschaft aufklären. informationen gibt es auch 
beim online-Beratungsführer auf der homepage 
der Bzga unter www.schwanger-info.de;

n beim elterntelefon unter der vom Bundes-
familienministerium geförderten bundesweiten 
und kostenlosen „nummer gegen Kummer“ 
(0800 111 0 550). dort gibt es schnelle hilfe und 
unterstützung, montags und mittwochs von 9.00 
bis 11.00 uhr sowie dienstags und donnerstags 
von 17.00 bis 19.00 uhr;

n in den elternbriefen des arbeitskreises neue 
erziehung www.ane.de oder von Peter Pelikan 
www.peter-pelikan.de, die antworten auf 
viele Fragen zur entwicklung und erziehung von 
Kindern geben;

n auf der homepage der vernetzungsstelle der Frauen-
häuser, der Frauenhauskoordinierung  
www.frauenhauskoordinierung.de mit der 
möglichkeit der online-Frauenhaus suche. dieses 
angebot bietet von gewalt betroffenen Frauen 
und mädchen, dem Freundes- und Bekannten-
kreis sowie dem sozialen umfeld von Betroffe-
nen, Professionellen etc. jederzeit die möglich-
keit, per telefon oder gegebenenfalls auch per 
e-mail kurzfristig Kontakt zu den derzeit 365 
Frauenhäusern in deutschland aufzunehmen;

n auf der homepage der vernetzungsstelle der 
Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe 
www.frauen-gegen-gewalt.de. Frauenbera-
tungsstellen und Frauennotrufe bieten persön-
liche und telefonische Beratung für Frauen und 
mädchen an, die sexualisierte, körperliche oder 
psychische gewalt erleben oder erlebt haben. 
viele Beratungsstellen richten ihr angebot auch 
an angehörige, Freunde oder andere Personen 
aus dem sozialen umfeld der gewaltbetroffenen 
Frauen und mädchen. auf der homepage kön-
nen hilfseinrichtungen vor ort gesucht werden;
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n durch den online-Beratungsführer, der auf der 
homepage der deutschen arbeitsgemeinschaft 
für Jugend- und ehe beratung e. v. (daJeB) 
www.dajeb.de veröffentlicht ist und in dem mehr 
als 11.500 Beratungsstellen aufgeführt sind;

n auf der homepage des Bundesministeriums für 
Familie, senioren, Frauen und  Jugend unter 
www.bmfsfj.de mit viel fältigen informationen 
zur Kinder- und Jugendpolitik der Bundesregie-
rung, für die der schutz von Kindern eine sehr 
hohe Priorität hat. hier sind stets aktuelle Berich-
te über politische aktivitäten sowie Publikationen 
und weiterführende informationen zu den the-
men Kinderschutz und Frühe hilfen eingestellt; 

n auf der homepage des izKK (informationszentrum 
Kindesmisshandlung Kindesvernachlässigung – 
www.dji.de/izkk). das izKK ist eine am deut-
schen Jugend institut angesiedelte bundesweite 
und interdisziplinäre informations-, Beratungs- 
und vernetzungsstelle zur unterstützung der  
Prävention von Kindesmisshandlung und Kindes-
vernachlässigung. es bietet vielfältige infor-
mationen (zum Beispiel Praxiserfahrungen und 
Forschungsergebnisse) zum thema an. auf der 
homepage des izKK finden sich darüber hinaus 
auch verschiedene datenbanken zur direkten re-
cherche (literatur-, Projekt- und veranstaltungs-
datenbank);

n im online-Portal www.kindergesundheit-info.de 
der Bundeszentrale für gesundheitliche aufklä-
rung. dort finden eltern und Fachkräfte zahlreiche 
informationen zur Förderung einer gesunden  
entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Für  
spezifische Probleme können hier auch direkt  
ansprechpartner gesucht werden; 

n auf der internetseite des deutschen Kinder-
schutzbunds unter www.dksb.de, der unter 
anderem über Kinderrechte und gewalt gegen 
Kinder informiert und erziehenden und Fach-
kräften sowie Kindern und Jugendlichen informa-
tionen zu hilfsangeboten zur verfügung stellt;

n auf der internetseite 
www.kinderschutz-zentren.org, auf der die 
standorte der Kinderschutzzentren aufgelistet 
sind;

n auf der internetseite 
www.soziales-fruehwarnsystem.de 
sowie beim institut für soziale arbeit e. v.,  
münster www.isa-muenster.de, die infor-
mationen zu den Frühen hilfen und sozialen 
Frühwarn systemen geben;

n unter www.sibel-papatya.org und unter 
www.zwangsheirat-nrw.de sowie beim 
Krisentelefon zwangsheirat, telefon 
0800/066788839, gibt es information und 
Beratung zur thematik zwangsheirat.
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Literaturempfehlungen
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9.2. Literaturempfehlungen
in allen Bundesländern gibt es weitere informationen. nachfolgend werden nur relevante und häufig einge-
setzte bundesweite medien aufgeführt.

Organisation Bezeichnung des Mediums/ Beschreibung
Name, Zielsetzung
Zentrale Maßnahmen

Zielgruppe(n)

Programm Polizeiliche 
Kriminalprävention der 
länder und des Bundes

Broschüre „wohin gehst du? – 
so schützen sie ihr Kind“
–  umfang: 56 seiten
–  Qualität: ++ (definition, rechtliche grundlagen, arten von 

Kindesmisshandlung, opfer und täter, erkennen von Kindesmiss-
handlung, was können sie tun, tipps)

–  erschienen: 3. Quartal 2000 (1. auflage)
–  online: www.polizei-beratung.de

–  lehrkräfte
–  erzieher 
–  eltern
–  alle, die im Kinder-

schutz aktiv sind

institut für  
soziale arbeit e. v.

die Herner materialien zum umgang mit Verhaltens- 
auffälligkeiten in Kindertageseinrichtungen
–   umfang: 139 seiten
–  Qualität: Kindertageseinrichtungen als Kern eines netzwerkes, erfolg-

reiche Kooperation, verbesserte Früherkennung durch zusammen-
arbeit von eltern, erzieherinnen und Kinderärztinnen, umgang mit 
verhaltensauffälligen Kindern, Praxis materialien

–  erschienen: 2008
–  online: www.soziales-fruehwarnsystem.de/material_01.html

mitarbeiter von  
Kindertages einrichtungen 
und Familienzentren

institut für  
soziale arbeit e. v. –  
serviceagentur  
„ganztägig lernen in 
nordrhein-Westfalen“

arbeitshilfe zur umsetzung des Kinderschutzes in der schule – 
der Ganztag in nrw – Beiträge zur Qualitätsentwicklung
–  umfang: 52 seiten
–  Qualität: ein Beispiel aus der schule, indikatoren, die dokumentation, 

austausch unter Kolleginnen und Kollegen,  
das elterngespräch, welche hilfen bietet das Jugendamt,  
datenschutz und Kinderschutz, literaturempfehlungen und links, 
cd-rom

–  erschienen: september 2008
–  online: www.schulministerium.nrw.de/BP/Presse/meldungen/

Pm_2008/pm_19_09_2008_pdf.pdf -

lehrer, pädagogische 
Fachkräfte, vertreter der 
Jugendämter

institut für  
soziale arbeit e. v.

Handlungskompetenz bei Kindeswohlgefährdung  
im Kontext der Kindertagespflege
–  umfang: 32 seiten
–  Qualität: definitionen von Kindeswohlgefährdung, rechtliche grund-

lagen, dokumentations- und Beobachtungsverfahren
–  erschienen: 2008
–   online: www.soziales-fruehwarnsystem.de/material_01.html

tagespflegepersonen,  
erzieher

Bundesministerium  
für Familie, senioren, 
Frauen und Jugend 
(BmFsFJ) 

13. Kinder- und Jugendbericht.  
Bericht über die lebenssituation junger menschen und die  
leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in deutschland
–  umfang: 316 seiten
–  Qualität: gesellschaftliche Bedingungen des aufwachsens, 

gesundheit von Kindern und Jugendlichen in deutschland, strukturen 
und aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, der gesundheits-
versorgung und der eingliederungshilfe/rehabilitation, leistungen  
der Kinder- und Jugendhilfe für junge menschen im Bereich der  
gesundheitsförderung und gesundheitsbezogenen Prävention,  
empfehlungen für den Beitrag der Kinder- und Jugendhilfe zu  
gesundheitsbezogener Prävention und gesundheitsförderung.

–  erschienen: 2009, erscheinungsweise: alle vier Jahre. 
–  online: www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BmFsFJ/ service/

 Publikationen/publikationsliste,did=128950.html
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Organisation Bezeichnung des Mediums/ Beschreibung
Name, Zielsetzung
Zentrale Maßnahmen

Zielgruppe(n)

deutscher  
Kinderschutzbund  
landesverband  
nrW e. v. & institut  
für soziale arbeit e. v. 
(hrsg.).

Kindesvernachlässigung – erkennen, Beurteilen, Handeln. 
–  umfang: 96 seiten
–  Qualität: definitionen und ursachen von Kindesvernachlässigung, 

rechtliche grundlagen und handlungsmöglichkeiten
–  erschienen: 2006
–  online: www.mgffi.nrw.de/pdf/kinder-jugend/

Kindesvernachlaessigung_2.pdf

alle, die sich beruflich 
oder ehrenamtlich mit 
Kindern befassen und in-
formationen zur Kindes-
vernachlässigung suchen

Bayerisches  
staatsministerium  
für arbeit und sozialord-
nung, Familie und Frauen

Kinderschutz braucht starke netze.
–  umfang: 51 seiten
–  Qualität: ziel der handreichung ist es, den Prozess der vernetzung der 

unterschiedlichen hilfesysteme im Kinderschutz zu unterstützen

alle Fachkräfte, die  
mit dem Kinderschutz 
betraut sind

zentrum Bayern  
Familie und soziales – 
Bayerisches landes-
jugendamt (hrsg.).

schützen – Helfen – Begleiten 
–  umfang: 168 seiten 
–  Qualität: handreichung zur Wahrnehmung des schutzauftrags 

der Jugendhilfe bei Kindeswohlgefährdung

Fachkräfte der sozialen 
arbeit, erzieher, lehrer, 
ehrenamtlich im  
Kinderschutz tätige

Kinderschutz-zentrum 
Berlin

Kindeswohlgefährdung – erkennen und Helfen 
(Komplett überarbeitete version der Broschüre „Kindesmisshandlung – 
erkennen und helfen“, druck für 2009 geplant)
–  umfang: noch nicht bezifferbar
–   Qualität: umfangreiche informationen zu Kindeswohl und 

Kindeswohlgefährdung (ursachen, Formen, auswirkungen,  
diagnosemöglichkeiten), rechtliche grundlagen und hilfe-
möglichkeiten

–   erschienen: 2009
–  online: Quelle noch nicht verfügbar

Fachkräfte der sozialen 
arbeit, erzieher, lehrer, 
ehrenamtlich im  
Kinderschutz tätige

Kindler et al.  
(deutsches  
Jugendinstitut)

Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB  
und allgemeiner sozialer dienst (asd) 
–  umfang: 129 einzelfragen
–   Qualität: thematisch gegliederte, umfassende zusammen stellung 

mit 129 Fragen und antworten zu rechtlichen und sozial wissen-
schaftlichen aspekten der Kindeswohlgefährdung; nutzerfreundliche 
online-version 

–  erschienen: 2006
–  online: www.dji.de/asd

Fachkräfte, die sich  
mit Fragen der Kindes-
wohlgefährdung  
auseinandersetzen

zeitschrift  
„Kindergarten heute – 
Kinder in Krisen“

Fachthema pädagogik – mit eltern lösungen suchen –  
elterngespräche bei Kindeswohlgefährdung – teil 7
–  umfang: 4 seiten
–  Qualität: praktische tipps für die durchführung von eltern gesprächen 

bei verdacht der Kindeswohlgefährdung
–  erschienen: ausgabe 01/2009

mitarbeiter von  
Kindertages einrichtungen 
und Familienzentren

Familien stützen – Kinder schützen. 
was Kitas beitragen können. Jahrbuch 2008
–  Qualität: darstellung von arbeitsansätzen und Konzepten, wie 

Kinder tageseinrichtungen zur lösung von Problemen betragen kön-
nen

–  erschienen: 2008
–  isBn: 978-3-86892-003-1

mitarbeiter von  
Kindertages einrichtungen 
und Familienzentren
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10 e x K u r s e

10.1.  Exkurs „Häusliche Gewalt – Kinder 
als Opfer und Zeugen“

Kinder, die zu hause, in der Familie, gewaltsituatio-
nen erleben, können auffallen, sie müssen es aber 
nicht. da die Familie meistens darauf achtet, nichts 
von den vorkommnissen nach außen dringen zu 
lassen, sind diese Kinder häufig darum bemüht, die 
Familie und speziell die eltern in schutz zu nehmen 
und positiv darzustellen. Wissenschaftliche studien 
haben jedoch ergeben, dass Kinder, die gewalt zwi-
schen ihren eltern erleben, dies als große emotiona-
le Belastung empfinden, die sich erheblich auf die 
kognitive entwicklung auswirkt.

der Begriff „häusliche gewalt“ ist weit gefasst: er 
geht über verbale streitigkeiten hinaus und bezeich-
net die ausübung körperlicher, sexueller und/oder 
psychischer gewalt in bestehenden oder ehemali-
gen intimbeziehungen. opfer sind vorrangig Frau-
en40. Bei häuslicher gewalt gegen die mutter sind 
Kinder immer betroffen: häufig erleiden sie selbst 
gewalt oder beobachten sie.41 

aus der weltweiten empirischen sozialforschung ist 
belegt, dass Partnerschaftsgewalt gravierende aus-
wirkungen auf die entwicklung von Kindern bis ins 
erwachsenenalter hat. es ist ein direkter und kausa-
ler schädlicher einfluss miterlebter Partnerschaftsge-
walt auf die kindliche entwicklung festzustellen. 
Kinder erfahren emotionalen stress, der sie nachhal-
tig schädigt – sei es als opfer oder als zeuge. Wis-
senschaftlichen erkenntnissen zufolge behindern 
gewalterlebnisse beispielsweise die lernbereitschaft, 
die Konzentrationsfähigkeit und/oder die kognitiven 
und sozialen entwicklungen, sodass der schulerfolg 
erheblich beeinträchtigt werden kann. manche Kin-
der reagieren mit schlafstörungen oder ängsten. 
außerdem sind sie gefährdet, in ihren sozialen Kon-
takten und Beziehungen außerhalb der Familie ge-

walt zur lösung von Konflikten anzuwenden. studi-
en haben zudem ergeben, dass miterlebte häusliche 
gewalt in der Kindheit das risiko erhöht, das von el-
tern vorgelebte muster der opfer- und täterrolle im 
erwachsenenalter zu wiederholen. daher spricht 
man davon, dass sich häusliche gewalt „sozial ver-
erbt“. um das zu verhindern, brauchen diese Kinder 
speziell auf sie abgestimmte angebote, die ihnen 
alternativen zu den vorgelebten rollenmodellen 
aufzeigen. ihnen muss ebenfalls deutlich gemacht 
werden, dass sie weder schuldig sind noch dass nur 
ihre Familie allein von gewaltsituationen geprägt ist. 
 
um eine effektive Prävention zu erreichen, ist es er-
forderlich, mädchen und Jungen möglichst frühzeitig 
informationen und unterstützung anzubieten, da sie 
selbst oft nicht wissen, woher sie hilfe bekommen 
können. neben Kindertagesstätten und einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe ist die schule be-
sonders geeignet, entsprechende angebote zur ver-
fügung zu stellen.42 denn sie erreicht nicht nur alle 
schüler, sondern ist auch zentraler ort sozialen ler-
nens, an welchem gewalt als Konfliktlösungsmittel 

40  Die repräsentative Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend (BMFSFJ) mit der Befragung von 10.000 Frauen zum Thema 
„Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“ 
(www.bmfsfj.de/Kategorien/Forschungsnetz/forschungsberichte,did=20560.
html) hat gezeigt: Rund 25 % der in Deutschland lebenden Frauen haben For-
men körperlicher oder sexueller Gewalt (oder beides) durch aktuelle oder 
frühere Beziehungspartner erlebt. Von diesen Frauen hat ein Drittel wieder-
holt und häufiger Gewalt erlebt, und ein weiteres Drittel hat in einem länger 
dauernden Misshandlungsverhältnis gelebt.
 Die nicht repräsentative Pilotstudie zur Gewalt gegen Männer im Auftrag des 
BMFSFJ (www.bmfsfj.de/Kategorien/Forschungsnetzforschungsberichte, 
did=20558. html) weist darauf hin, dass ein Großteil der körperlichen Gewalt 
gegen erwachsene Männer in der Öffentlichkeit stattfindet. Im Bereich Ge-
walt in der Partnerschaft spielen vor allem psychische Gewalt und soziale 
Kontrolle, die Frauen gegen bzw. über ihre Beziehungspartner ausüben, eine 
Rolle. Im Hinblick auf Schweregrad, Bedrohlichkeit und Häufigkeit erlebter 
Gewaltsituationen zeigt sich: Frauen werden häufiger als Männer Opfer von 
schwerer und in hoher Frequenz auftretender Gewalt in Paarbeziehungen. 

41  In der BMFSFJ-Repräsentativstudie zu Gewalt gegen Frauen haben 60 % der 
befragten Frauen, die über die letzte gewaltbelastete Paarbeziehung berich-
teten, in dieser Paarbeziehung auch mit Kindern zusammengelebt. 57 % der 
Befragten gaben an, die Kinder hätten die gewalttätigen Situationen gehört, 
und 50 %, sie hätten sie gesehen. Etwa 25 % berichteten, die Kinder seien in 
die Auseinandersetzungen mit hineingeraten oder hätten die Befragten zu 
verteidigen versucht. Jedes zehnte Kind wurde dabei nach Angaben der be-
troffenen Frauen selbst körperlich angegriffen.

42  Dies hat auch eine Recherche der Bund-Länder-Arbeitsgruppe häusliche Ge-
walt (www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/Publikationenpublikationsliste,
did=101034.html) bestätigt.



57

e x K u r s e 10

abgelehnt und ein partnerschaftlicher umgang unter 
den schülern gefördert und eingeübt werden kann.
so können betroffene Kinder und Jugendliche dazu 
ermutigt werden, sich lehrkräften anzuvertrauen. 
sie werden über hilfsmöglichkeiten informiert und 
lernen, diese in anspruch zu nehmen. Kinder kön-
nen in ihrer rolle als wichtige ansprechpartner für 
betroffene Kinder gestärkt werden. im zusammen-
wirken mit Jugendhilfe- und opferschutz-
einrichtungen kann die schule außerdem einen Bei-
trag dazu leisten, emotionalen und kognitiven 
störungen entgegenzuwirken. 

das engagement der schulen allein reicht aber nicht 
aus. notwendig ist vielmehr die zusammenarbeit al-
ler relevanter institutionen, wie etwa schule, Ju-
gendhilfe, Familiengerichtsbarkeit und strafverfol-
gung. in der Folge wird nun ein Projekt beschrieben, 
das diese zusammenarbeit in schule und Jugendhilfe 
beispielhaft darstellt.
 
prävention häuslicher Gewalt – das BiG-projekt
die Berliner interventionszentrale bei häuslicher ge-
walt (Big) setzte von 2006 bis 2008 ein modellpro-
jekt zur schulischen Prävention von häuslicher ge-
walt in 13 Klassen an fünf Berliner grundschulen 
um.43 vertretungen der Jugendämter beteiligten 
sich an Fachveranstaltungen, die zunächst dazu 
dienten, die lehrkräfte für das thema häusliche ge-
walt zu sensibilisieren. elternabende mit türkischer 
Übersetzung fanden unter mitwirkung der Klassen-
lehrerinnen statt. nach ende des Work shops boten 
die Projektmitarbeiterinnen eine vertrauliche Kin-
dersprechstunde an, denn sobald gewalt im rah-
men von Prävention thematisiert wird, fassen Be-
troffene vertrauen und es entsteht das Bedürfnis, 
über eigenes gewalterleben zu sprechen. 

ein ziel des modellprojekts war es, Kindern den un-
terschied zwischen Konflikt und gewalt zu vermit-
teln. das verständnis dieses unterschieds kann als 
Basis jeglicher gewaltprävention verstanden wer-
den: ein Konflikt ist legitim, gewalt ist es nicht. das 
erziehungsziel ist folglich die Konfliktfähigkeit, nicht 
die Konfliktvermeidung.

die Projektmitarbeiterinnen veranstalteten mit den 
Kindern jeweils an vier vormittagen Präventions-
workshops. die vier einheiten bauten aufeinander 
auf. sie begannen mit elementen der Basispräventi-
on. zunächst ging es darum, gefühle zu erkennen 
und zu benennen und um einen konstruktiven um-
gang mit affekten wie Wut, ohnmacht und zorn. 
dabei wurden alltagsprobleme zwischen Kindern in 
der schule und auf dem schulweg aufgegriffen und 
mit aspekten des primärpräventiven lernens und 
der verhaltensprävention verknüpft: sie bearbeite-
ten streitregeln für eine faire auseinandersetzung 
und gewaltfreie Konfliktlösungen und gingen dabei 
der Frage nach, wann gewalt beginnt. darüber hin-
aus befassten sie sich mit unterschiedlichen Formen 
der gewalt aus opfer- und täterperspektive und er-
arbeiteten Wege gegenseitiger unterstützung. 

schließlich wandten sich die Workshops dem zent-
ralen thema gewalt in der Beziehung der eltern zu. 
der Begriff häusliche gewalt wurde erklärt. mit den 
Kindern wurde erarbeitet, was gute und schlechte 

43  Der ausführliche Evaluationsbericht ist im Internet nachzulesen: www.bmfsfj.
de/bmfsfj/generator/Kategorien/Forschungsnetzforschungsberichte, 
did=110448.html, der Projektbericht steht unter: 

 www.big-interventionszentrale.de/ veroeffentlichungen/ 
44  Es gehört deshalb zu den Grundprinzipien von Gewaltprävention, dass diese 

nicht stattfinden darf, ohne dass Wege der schützenden Intervention abge-
klärt sind. Zu Qualitätskriterien von Prävention siehe www.bundesverein.de 
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geheimnisse sind und wie sie diese erkennen kön-
nen. anschließend wurden Kenntnisse vermittelt, 
die den Kinder aufzeigen, wo sie bei gewalt zwi-
schen ihren eltern hilfe finden können; anhand ei-
nes live-anrufs bei einer Beraterin des Kindernot-
diensts wurde der griff zum hörer geübt. 
gemeinsam mit den Kindern wurden außerdem viel-
fältige lösungsmöglich keiten in ihrem persönlichen 
umfeld diskutiert. in den Workshops wurde darauf 

geachtet, zwischen spielen, rollenspielen, Übungen, 
arbeitseinheiten und dem einsatz eines Films abzu-
wechseln. 

zur dokumentation des modellprojekts zählen die 
Konzeption und eine materialsammlung, die es er-
möglichen, das modell auch an anderen standorten 
zu übernehmen. das Konzept des Präventionspro-
jekts setzt sich aus mehreren Bausteinen zusammen:

vorgespräche des Projektteams mit der schulverwaltung des Bezirks
vorgespräche des Projektteams mit den Jugendämtern des Bezirks

vorgespräche des Projektteams mit von ihnen ausgewählten schulleitungen 
zustimmung und unterstützung einholen

Bereitschaft einzelner Klassenlehrer wird durch die schulleitung eingeholt
vorgespräche des Projektteams mit den Klassenlehrern

gemeinsame terminierung der weiteren Bausteine

Fachveranstaltung des Projektteams für lehrkräfte
unter Beteiligung von Jugendamt, hort, schulsozialarbeitern

elternabend durch das Projektteam in anwesenheit der Klassenlehrer

vier Präventionsworkshops an vier vormittagen, umgesetzt vom Projektteam  
in anwesenheit des Klassenlehrers (Workshop 1 – 4)

Kindersprechstunde des Projektteams nach dem letzten Workshop
nachgespräch des Projektteams mit Klassenlehrer

Parallel beginnen alle vorgespräche für das nächste Präventionsprojekt  
in einer weiteren schule des Bezirks bzw. eines anderen Bezirks.

nächstes Präventionsprojekt mit lehrerfachveranstaltung, elternabend und Präventionsworkshops,  
Kindersprechstunde und nachgespräch in weiteren Klassen beginnen.
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die evaluation hat gezeigt, dass das mehrstufige 
Konzept des modellprojekts mit seinen aufeinander 
aufbauenden teilen auf interesse und akzeptanz 
bei allen Beteiligten stieß. 

unter den Kindern fanden weit über 80 Prozent die 
Präventionsworkshops gut. ihnen gefielen nicht nur 
die spielerischen anteile, sondern viele betonten, 
dass sie das thema als solches interessant und wichtig 
fanden und froh waren, dass darüber ein austausch 
in gang gekommen war. die zeitweilige trennung 
in mädchen- und Jungengruppen wurde einhellig 
begrüßt. 

auch zwei bis drei monate später erinnerten sich 
die befragten mädchen und Jungen an die Work-
shops teilweise bis ins detail. sie konnten alle Wege 
der hilfesuche als empfehlung für andere Kinder 
vorschlagen und sie hatten eine konkrete vorstel-
lung davon, wen sie im Falle einer gewaltätigen 
auseinandersetzung ihrer eltern um hilfe anspre-
chen können.

das modellprojekt hat gezeigt, wie der Bereich 
schule als ein zentraler lebensbereich von mädchen 
und Jungen für aktivitäten gegen häusliche gewalt 
gewonnen werden kann.
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verstümmelungen im genitalbereich ziehen für die 
mädchen irreparable gesundheitliche und seelische 
schädigungen nach sich und führen in vielen Fällen 
zu dauerhaft schweren erkrankungen, Psychosen 
und zum teil auch zum tode. zu diesen verstümme-
lungen kommt es auf veranlassung der eltern oder 
mit deren duldung überwiegend bei auslandsauf-
enthalten während der schulferien. der verbrei-
tungsgrad dieser genitalverstümmelungen ist in 
verschiedenen afrikanischen ländern extrem hoch. 
hier ist nahezu jedes mädchen gefährdet, verstüm-
melt zu werden. gehört das herkunftsland der el-
tern zu den ländern, in dem ein hoher verbrei-
tungsgrad an genitalverstümmelung bekannt ist, 
dürfen die Familiengerichte das aufenthaltsbestim-
mungsrecht einschränken, das führt im regelfall 
dazu, dass eltern ihre mädchen nicht – auch nicht 
während der Ferien – in die entsprechenden her-
kunftsländer bringen dürfen. die Kontrolle darüber 
obliegt dem Jugendamt, dem normalerweise das 
aufenthaltsbestimmungsrecht übertragen wird.

maßgeblich für den eingriff in das aufenthaltsbe-
stimmungsrecht ist nicht die erklärte absicht oder 
androhung der eltern, ihr mädchen verstümmeln 
zu lassen, sondern die Wahrscheinlichkeit, dadurch 
einen schwerwiegenden eingriff in die körperliche 
und seelische integrität zu vermeiden, der durch so-
zialen zwang in der herkunftsgesellschaft droht. 

10.2.  Exkurs „Gewalt in traditionell patri-
archalischen Familienstrukturen“

mädchen, die in traditionell patriarchalischen Famili-
enstrukturen aufwachsen, sind oftmals gefährdet, 
misshandelt oder herabsetzend behandelt zu wer-
den. diese beiden Formen von gewalt unterschei-
den sich jedoch von den meisten der zu beobach-
tenden Formen von Kindesvernachlässigung und 
Kindesmisshandlung. Bei den opfern handelt es 
sich oftmals um mädchen, die keine anzeichen von 
vernachlässigung aufweisen. sie wurden in ihren 
Familien in den ersten lebensjahren sogar häufig 
gut behütet und fallen in der schule durch hohe 
motivation, lernbereitschaft und gute leistungen 
auf. spätestens mit dem eintritt in die Pubertät set-
zen in manchen Familien jedoch zwangsmaßnah-
men ein. diese sollen sicherstellen, dass die mäd-
chen eine traditionelle Frauenrolle einnehmen, die 
in dienen, gehorchen und unterordnung gegen-
über dem mann besteht und ihnen nicht die glei-
chen Freiheitsrechte, insbesondere an gesellschaftli-
cher teilhabe, zubilligt, wie dies bei jungen männern 
der Fall ist. zu den erscheinungsformen von gewalt 
in patriarchalischen Familienstrukturen gehören 
eine massive einschränkung des Freizeitverhaltens, 
die gefahr der zwangsverheiratung sowie genital-
verstümmelungen.

Patriarchalische 
      Familienstrukturen

10 e x K u r s e
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gleiches gilt für die androhung von gewalt bzw. 
das systematische einsperren und schlagen von 
mädchen, wenn diese die gleichen rechte wahr-
nehmen wollen wie sie mädchen nach der verfas-
sung zustehen. vor allem männliche angehörige  
einer Familie wollen durch Bedrohung und gewalt-
handlungen erreichen, dass sich die mädchen ent-
sprechend angepasst verhalten. 

da diese mädchen häufig bis zum Beginn der Pu-
bertät in einem ausgesprochen fürsorglichen Fami-
lienklima groß geworden sind, sind diese Formen 
der Kindeswohlgefährdung nicht mit den zu beob-
achtenden Formen von vernachlässigung und Kin-
deswohlgefährdung vergleichbar. vielmehr haben 
sie ihre spezifische ausprägung durch ein rollenbild, 
das mädchen und Frauen keine eigenen rechte zu-
billigt und männer  bestimmen lässt, was ein mäd-
chen tun und lassen muss. in solchen Konstellationen 
ist grundsätzlich von einer extremen gefährdung 
für leib und leben des entsprechenden mädchens 
auszugehen. Bei hinweisen auf eine Kindeswohl-
gefährdung sollte deshalb unmittelbar Kontakt zu 
einer gewalt beratungsstelle oder interkulturellen Be-
ratungsstelle mit dem schwerpunkt „Beratung von 
mädchen und Frauen“ aufgenommen werden. die-
se einrichtungen sind im regelfall so erfahren, dass 
sie mit dem zum teil ambivalenten hilfe bedürfnis 
der mädchen adäquat umgehen und auch die je-
weiligen Jugendämter fachlich so beraten, dass sie 
entsprechend erfolgreich anträge zum schutz der 
mädchen bei den Familiengerichten stellen können. 
die meisten Jugendämter verfügen zudem über ano-

nyme möglichkeiten der inobhutnahme und über 
entsprechende Wohneinrichtungen. deren adres-
sen sind nicht bekannt, um die mädchen und jun-
gen Frauen vor der gewalt ihrer Familien zu schüt-
zen. generelle hintergrundinformationen zur 
thematik und die möglichkeit der einzelberatung 
bestehen bei bundesweiten Fachorganisationen, ins-
besondere bei amnesty for Women, der taskforce 
für effektive Prävention von genitalverstümmelun-
gen und bei terre des Femmes.

Patriarchalische 
      Familienstrukturen
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Handreichung 
„Gewalt erfahrungen von 
Kindern und Jugendlichen“
untersuchungsergebnisse zur 
entwicklung der Jugendgewalt, 
zum drogen konsum und zur 
mediennutzung junger men-
schen. die handreichung für 
schulen, Kommunalverantwort-
liche und Polizei enthält im 
zweiten teil erfolg versprechen-
de ansätze der gewaltpräventi-
on bei jungen menschen. 
mit he rausgeber ist das Krimi-
nologi sche Forschungs institut 
nieder  sachsen. (56 s.)

medienpaket 
„wölfe im schafspelz“ 
zur information über neue 
erscheinungsformen des rechts-
extremismus enthält das medien-
paket den spielfi lm „Platzangst“ 
für Kinder und Jugendliche ab 
Klassenstufe 7, die doku -
men tation „rechts extremismus 
heute – zwischen agitation und 
gewalt“ für Jugendliche ab 15 
Jahren, ein Filmbegleitheft mit 
hintergrund  informationen sowie 
ein Poster im Format a2. (dvd, 
spieldauer des Films: 64 min., 
Begleit doku mentation: 27 min.)

medienpaket 
„abseits?!“
arbeitsmaterial für schulen 
zur unterstützung der gewalt-
prävention. der Film „ab-
seits?!“ für schüler ab neun 
Jahren stellt in fünf Kurzepiso-
den aus dem schulalltag ver-
schiedene Formen der gewalt 
dar. das Filmbegleit heft für 
Pädagogen enthält hinweise 
zur erarbeitung ge waltfreier 
Konfl iktlösungen im unterricht. 
Für eltern gibt es ein informati-
onsblatt in deutscher, türkischer 
und russischer spra che. (dvd, 
gesamt  spiel dauer: 14:51 min.)

Handreichung 
„Herausforderung Gewalt“
eine umfangreiche informa-
tions- und arbeitsgrundlage für 
Päda gogen zur Bearbeitung von 
gewaltfällen und zur gewalt-
prävention an schulen. die 
handreichung enthält u. a. 
materialien zur unterrichts-
gestaltung, anleitungen zur 
durchführung von Präventions-
veranstaltungen an schulen so-
wie handlungsempfehlungen 
im umgang mit gewalt situa-
tionen. (96 s.)

Voraussichtlich ab mitte 2010.

PROGRAMM POLIZEIL ICHE KRIMINALPRÄVENTION

Herausforderung
Gewalt

 Auszug aus dem Medienangebot des Programms 
Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes

 Für die Zielgruppe lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte:

 pc-spiel „luka und der 
verborgene schatz“ 
das Pc-abenteuer-spiel „luka 
und der verborgene schatz“ 
für Kinder zwischen 10 und 13 
Jahren dient der alkohol- und 
drogenprävention. die lehrer-
version enthält neben zusätz-
lichen szenen die möglichkeit, 
an bestimmten stellen in das 
spiel einzusteigen, sowie didak-
tische hinweise, um themen 
wie Konsum von cannabis und 
alkohol oder gewalt unter 
alkohol einfl uss mit schülern 
aufzuarbeiten.

 medienpacket „weggeschaut 
ist mitgemacht“ 
Für den unterricht wurde ein 
medienpaket entwickelt, das 
aus einer dvd mit Filmbegleit-
heft besteht. enthalten sind vier 
Filme, die das thema „zivilcou-
rage“ im zusammenhang mit 
den aspekten alkohol/gewalt, 
drogendeal, handyraub und la-
dendiebstahl behandeln.
das Filmbegleitheft gibt nützli-
che informationen – einschließ-
lich tipps zur anwendung des 
medienpakets im unterricht.
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Eine Hand voll Freunde, ein geheimes Versteck und eine ungewöhnliche Zeitmaschine: 

Ritter William bzw. Prinzessin Katharina hat sich aus ferner Vergangenheit in die 

Gegenwart verirrt. Jetzt will ihn Lukas Bande retten, doch er braucht dazu auch deine

Hilfe! Ob der Plan gelingt? Freu dich auf viele spannende Abenteuer...

Empfohlene Systemkonfigutation: Prozessor mit 800 Hz oder höher. DirectX 9.0 kompatible
Grafikkarte. NVIDIA GeForce 2 oder vergleichbarer Chipsatz mit 64 MB Videospeicher.
256 MB Arbeitsspeicher. DirectX 9.0 kompatible Soundkarte.

...will dazu beitragen, Gewalttendenzen unter Kindern 
und Jugendlichen möglichst frühzeitig entgegenzuwirken.
Im Spiel lernt der Anwender, Konflikte auf gewaltfreie 
Weise zu lösen. Weitere Informationen für Eltern und 
Pädagogen sind im Begleitheft enthalten.www.luka.polizei-beratung.de

Das PC-Spiel der Polizei für 
Mädchen und Jungs von 8 bis 12 Jahren...

Minimale Systemkonfiguration:

 

PC CD-ROM

 

• Mehr als 10 Stunden Spielspaß
• Tolle Animationen
• Lüfte die Geheimnisse der Wappen
• Löse das Rätsel um das Silberpferd 
• Entdecke die Gruft
• Klare Benutzerführung
• 8 verschiedene Szenarien
• Super Soundeffekte
• Spiele alsMädchen oder Junge

Lukas bester Freund,
zuverlässig und gutmütig.

Der Kopf der Mission,
bleibt immer fair.Ob als 
Junge oder Mädchen.

Ganz schön lässig 
für einen Ritter,
braucht kein Schwert.

ist „gut drauf“ 
und weiß genau,
was sie will.

Ziemlich brutaler 
Typ,der ständig 
Streit sucht.

pc-spiel „luka und das 
geheimnisvolle silberpferd“
Pc-spiel für mädchen und 
Jungen zwischen 8 und 12 
Jahren, bei dem sie auf spie-
lerische Weise lernen können, 
Konflikte gewaltfrei zu lösen. 
informationen für eltern und 
Pädagogen enthält das beilie-
gende Begleitheft. (cd-rom)
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Broschüre 
„wege aus der Gewalt“
Woher kommt die gewalt bei 
Kindern und Jugend lichen? 
und welche Folgen hat sie? 
Fachkundige information für 
eltern mit tipps zur vorbeu-
gung. (44 s.)

Faltblatt 
„wege aus der Gewalt“ 
das Faltblatt fasst die informati-
onen der themen broschüre 
„Wege aus der gewalt“ 
kompakt zusammen. (10 s.)

Faltblatt 
„Šidetten Kurtulmayollar�“ 
unser Faltblatt zum thema 
„so schützen sie ihr Kind 
vor gewalt“ liegt auch in 
türkischer sprache vor. (10 s.)

Handreichung 
„im netz der neuen medien“
informationsgrundlage für lehr-
kräfte, ausbilder, sozialarbeiter 
und Polizeibeschäftigte zur 
medienkompetenz von Kindern 
und Jugendlichen – mit um-
fassender darstellung von 
chancen und risiken der 
 nutzung moderner Kommuni-
kationsmittel und virtueller 
spielangebote. Fachkräfte 
fi nden hinweise, welche emp-
fehlungen an eltern, Jugend-
liche und Kinder zum umgang 
mit den neuen medien gege-
ben werden können. (76 s.)

Broschüre 
„wohin gehst  du?“ 
informationen für eltern über 
die lebensbereiche, in denen 
Kinder und Jugend li che – als 
täter oder opfer – mit Krimi-
nalität konfrontiert werden 
können. mit hinweisen zur 
Prävention. (60 s.)

Broschüre 
„nereye gidiyorsun?“
unsere Broschüre zum 
thema „so schützen sie 
ihr Kind“ liegt auch in 
türkischer sprache vor.
(56 s.)

Broschüre 
„Kудa обратиться“
unsere Broschüre zum thema 
„so schützen sie 
ihr Kind“ liegt auch in 
russischer sprache vor. 
(56 s.) 

 Für die Zielgruppe eltern und erziehungsverantwortliche:

 Broschüren und Faltblätter zu verschiedenen themen der Prävention sind kostenlos bei jeder Polizei-
dienststelle erhältlich. alle anderen medien (handreichungen und medienpakete) können sie kostenlos 
beim jeweiligen landeskriminalamt anfordern. darüber hinaus fi nden sie alle Printmedien zum herun-
terladen auf unserer homepage www.polizei-beratung.de�

Im Netz
der neuen Medien
INTERNET, HANDY UND COMPUTERSPIELE – 
CHANCEN UND RISIKEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Handreichung für Lehrkräfte, Fachkräfte 
in der außerschulischen Jugendarbeit und Polizei.
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Wo Ihre nächstgelegene (Kriminal-) 
Polizeiliche Beratungsstelle ist, 
erfahren Sie auf jeder Polizei- 
dienststelle. Darüber hinaus kön- 
nen Sie sich an folgende Stellen 
wenden:

Landeskriminalamt Baden-Württemberg
Polizeiliche Kriminalprävention/Jugendsachen
Taubenheimstraße 85, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711/54 01-0, -34 58
Fax: 0711/54 01-34 55
E-Mail: praevention@polizei.bwl.de
Internet: www.polizei-bw.de

Bayerisches Landeskriminalamt
Polizeiliche Kriminalprävention
Maillingerstraße 15, 80636 München
Tel.: 0 89/12 12-0, -43 89
Fax: 0 89/12 12-4134
E-Mail: blka.sg513@polizei.bayern.de
Internet: www.polizei.bayern.de

Der Polizeipräsident in Berlin
Landeskriminalamt
Polizeiliche Kriminalprävention
Kaiserdamm 1, 14057 Berlin
Tel.: 0 30/46 64-0, -97 94 00
Fax: 0 30/46 64-97 94 99
E-Mail: lkapraev4@polizei.berlin.de
Internet: www.polizei.berlin.de

Landeskriminalamt Brandenburg
Polizeiliche Kriminalprävention
Tramper Chaussee 1, 16225 Eberswalde
Tel.: 0 33 34/3 88-0, -13 01
Fax: 0 33 34/3 88-13 09
E-Mail: praevention01.lkaew@polizei. 
 brandenburg.de
Internet: www.internetwache.brandenburg.de

Polizei Bremen
Landeskriminalamt
Polizeiliche Kriminalprävention
Am Wall 196 A, 28195 Bremen
Tel.: 04 21/3 62-0, -190 03
Fax: 04 21/3 62-190 09
E-Mail: kriminalpraevention@polizei. 
 bremen.de
Internet: www.polizei.bremen.de

Landeskriminalamt Hamburg
Polizeiliche Kriminalprävention/Opferschutz
Bruno-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg
Tel.: 0 40/42 86-50, -7 12 10
Fax: 0 40/42 86-7 12 09
E-Mail: kriminalpraevention@polizei.
 hamburg.de
Internet: www.polizei.hamburg.de

Hessisches Landeskriminalamt
Polizeiliche Kriminalprävention
Hölderlinstraße 1–5, 65187 Wiesbaden
Tel.: 06 11/83-0, -16 09
Fax: 06 11/83-16 05
E-Mail: beratungsstelle.hlka@polizei. 
 hessen.de
Internet: www.polizei.hessen.de

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Polizeiliche Kriminalprävention
Retgendorfer Straße 9, 19067 Rampe
Tel.: 0 38 66/64-0, -6111
Fax: 0 38 66/64-6102
E-Mail: praevention@lka-mv.de
Internet: www.praevention-in-mv.de

Landeskriminalamt Niedersachsen
Polizeiliche Kriminalprävention/Jugendsachen
Am Waterlooplatz 11, 30169 Hannover
Tel.: 05 11/2 62 62-0, -32 03
Fax: 05 11/2 62 62-32 50
E-Mail: prävention@lka.polizei. 
 niedersachsen.de
Internet: www.polizei.niedersachsen.de

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
Polizeiliche Kriminalprävention
Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf
Tel.: 02 11/9 39-0, -34 05
Fax: 02 11/9 39-34 09
E-Mail: vorbeugung@mail.lka.nrw.de
Internet: www.polizei-nrw.de/lka

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
Polizeiliche Kriminalprävention
Valenciaplatz 1–7, 55118 Mainz
Tel.: 0 6131/65-0
Fax: 0 6131/65-24 80
E-Mail: lka.dez45@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de

Landeskriminalamt Saarland
Polizeiliche Kriminalprävention/Opferschutz
Graf-Johann-Straße 25–29, 66121 Saarbrücken
Tel.: 06 81/9 62-0
Fax: 06 81/9 62-37 65
E-Mail: lka-saarland-14@polizei.slpol.de
Internet: www.saarland.de/polizei.htm

Landeskriminalamt Sachsen
Polizeiliche Kriminalprävention
Neuländer Straße 60, 01129 Dresden
Tel.: 03 51/8 55-0, -23 09
Fax: 03 51/8 55-23 90
E-Mail: praevention.lka@polizei.sachsen.de
Internet: www.polizei.sachsen.de

Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt
Polizeiliche Kriminalprävention
Lübecker Straße 53–63, 39124 Magdeburg
Tel. 03 91/2 50-0, -24 40
Fax: 03 91/2 50-30 20
E-Mail: praevention.lka@polizei.
 sachsen-anhalt.de
Internet: www.polizei.sachsen-anhalt.de

Landespolizeiamt Schleswig-Holstein
Polizeiliche Kriminalprävention
Mühlenweg 166, 24116 Kiel
Tel.: 04 31/160-0, -6 55 55
Fax: 04 31/160-6 14 19
E-Mail: kiel.lpa141@polizei.landsh.de
Internet: www.polizei.schleswig-holstein.de

Landeskriminalamt Thüringen
Polizeiliche Kriminalprävention
Am Schwemmbach 69, 99099 Erfurt
Tel.: 03 61/3 41-09, -10 35
Fax: 03 61/3 41-10 29
E-Mail: praevention.lka@polizei. 
 thueringen.de
Internet: www.thueringen.de/de/lka

Bundespolizeipräsidium Potsdam
Polizeiliche Kriminalprävention
Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Potsdam
Tel.: 03 31/9 79 97-0
Fax: 03 31/9 79 97-10 10
E-Mail: bpolp.referat.31@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de

WEISSER RING e. V.
Weberstraße 16, 55130 Mainz
Tel.:  06131/8303-0
Fax:  06131/8303-45
E-Mail:  info@weisser-ring.de
Internet: www.weisser-ring.de
Opfer-Telefon: 0800 0800 343
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